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Bevölkerung, Kommunalwahlen – Glossar
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Glossar – Flächennutzung, Wohnen, Infrastruktur

2 Flächennutzung, Wohnen, Infrastruktur 

 

Datenquellen 

Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung 

Fortschreibung des Wohngebäude- und Wohnungsbestandes 

Statistik der Baufertigstellungen 

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens;  
Quellen: Landesärztekammer und Landeszahnärztekammer 

Statistik der Apotheken; Quelle: Landesapotheker-kammer 

Statistik der Kinder- und Jugendhilfe: Kinder und tätige  
Personen in Kindertageseinrichtungen 

Statistik der allgemeinbildenden Schulen 

Statistik über stationäre Pflegeeinrichtungen 

Statistik der Kraftfahrzeug- und Anhängerbestände,  
Fahrzeugmängel; Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt 

Statistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs;  
Quelle: Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 

Statistik der Straßenverkehrsunfälle 

Erhebung der öffentlichen Wasserversorgung 

Erhebung der Wasser- und Abwasserentgelte 

Erhebung der öffentlichen Abwasserentsorgung 

Erhebung der öffentlichen Abwasserbehandlung 

Erhebung der öffentlichen Klärschlammentsorgung 

Erhebung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung 

Erhebung der gefährlichen Abfälle, über die Nachweise 
zu führen sind 

Allgemeines  

Zeitliche Vergleichbarkeit 

Flächennutzung Erhebungsgrundlage für die Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung stellt seit 
2016 das Amtliche Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) dar. Mit der neuen 
Erhebungsgrundlage wurde der bundesweit vereinbarte Nutzungskatalog verändert und er-
weitert. Vor 2016 basierte die Erhebung auf der Systematik des Automatischen Liegen-
schaftsbuches (ALB-Systematik). Durch die Änderung der Erfassungsgrundlage ist ab 2016 
die Vergleichbarkeit der Daten mit den Vorjahren aus methodischen Gründen erheblich 
eingeschränkt.  

Grundsätzlich wird bei der Flächenerhebung über die Jahre hinweg die zeitliche und räum-
liche Vergleichbarkeit dadurch beeinflusst, dass Feldvergleiche und Neuvermessungen oft-
mals nur in längeren zeitlichen Abständen erfolgen. Somit können sich insbesondere auf 
kleinräumiger Ebene größere Änderungen ergeben, denen in der Realität keine tatsächli-
chen Veränderungen gegenüberstehen. 

Wohngebäude und Wohnung Die Ergebnisse der im Rahmen des Zensus 2011 zum Stichtag 9. Mai 2011 durchgeführten 
Gebäude- und Wohnungszählung stellen eine neue Fortschreibungsbasis für den Bestand 
an Wohngebäuden und Wohnungen dar. Die Fortschreibungsergebnisse ab dem 31. Dezem-
ber 2011 basieren demnach auf dem Zensus 2011; früheren Fortschreibungsergebnissen 
liegt die Volkszählung 1987 zugrunde. Ein Vergleich der Ergebnisse beider Fortschreibungen 
ist nur eingeschränkt möglich. 

Seit dem Zensus 2011 gehören zu den Wohngebäuden auch die Wohnheime. Dies hängt 
damit zusammen, dass der Begriff „Wohnung“ im Zensus 2011 anders definiert ist. Gemäß 
der Definition des Zensus 2011 muss eine Wohnung nicht notwendigerweise eine Küche 
oder eine Kochnische enthalten. Gemäß der Definition der Volkszählung 1987 war dies hin-
gegen eine unabdingbare Voraussetzung. Bei der Aufgliederung der Wohngebäude nach der 
Zahl der Wohnungen werden Wohnheime in der Gruppe der Wohngebäude mit drei oder 
mehr Wohnungen nachgewiesen. 

Methodische Hinweise  

Erhebung der Wasser- und Abwas-
serentgelte 

Aufgrund von nachträglichen Korrekturen können die Angaben in Abhängigkeit vom Stand 
der Veröffentlichung geringfügig von den Daten vorheriger Veröffentlichungen abweichen. 
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Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

1 Fläche insgesamt Im Landeswert ist das gemeinschaftliche deutsch-luxemburgische Hoheitsgebiet enthal-
ten. Die Summe der Verwaltungsbezirke ist um die Fläche dieses Gebietes kleiner. 

2 Siedlung  Der Nutzungsartenbereich Siedlung beinhaltet die bebauten und nicht bebauten Flächen, 
die durch die Ansiedlung von Menschen geprägt sind oder zur Ansiedlung beitragen. 

3 Verkehr  Der Nutzungsartenbereich Verkehr enthält die bebauten und nicht bebauten Flächen, die 
dem Verkehr dienen. 

4 Vegetation  Der Nutzungsartenbereich Vegetation umfasst die Flächen außerhalb der Ansiedlungen, 
die durch land- oder forstwirtschaftliche Nutzung, durch natürlichen Bewuchs oder dessen 
Fehlen geprägt werden. 

5 Wohnbaufläche Baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freiflä-
chen (z. B. Vorgärten, Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze), die ausschließlich oder vorwie-
gend dem Wohnen dient. 

6 Sport-, Freizeit- und  
Erholungsfläche 

Baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freifläche, 
die der Ausübung von Sportarten, der Freizeitgestaltung oder der Erholung dient. 

7 Straßenverkehr  Umfasst alle für die bauliche Anlage Straße erforderlichen Flächen und die dem Straßen-
verkehr dienenden bebauten und unbebauten Flächen. 

8 Weg  Umfasst alle Flächen, die zum Befahren und/oder Begehen vorgesehen sind. Zur Wegfläche 
gehören auch Seitenstreifen und Gräben zur Wegentwässerung. 

9 Landwirtschaft  Ist eine Fläche für den Anbau von Feldfrüchten sowie eine Fläche, die beweidet und gemäht 
werden kann, einschließlich der mit besonderen Pflanzen angebauten Flächen.  

10 Wald  Ist eine Fläche, die mit Forstpflanzen, d. h. Waldbäumen und Waldsträuchern, bestockt ist. 

11 Gehölz Ist eine Fläche, die mit einzelnen Bäumen, Baumgruppen, Büschen, Hecken und Sträuchern 
bestockt ist. 

12 Dichte überörtlicher 
Straßen 

Kilometer Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen je 100 Quadratki-
lometer Fläche im jeweiligen Gebiet; Straßenlänge am 1. Januar des Jahres und Gebiets-
stand zum 31. Dezember des Vorjahres. Nicht berücksichtigt sind Privatstraßen des öffent-
lichen Verkehrs sowie Gemeindestraßen. 

13 PKW-Dichte Summe aller im „Zentralen Fahrzeugregister des KBA“ gespeicherten Kfz und Kfz-Anhänger 
(ausschließlich der außer Betrieb gesetzten Fahrzeuge) je 1 000 Einwohner/-innen; / Per-
sonenkraftwagen am 1. Januar des Jahres und Bevölkerung am 31. Dezember des Vorjahres. 

14 Schwerwiegende Unfälle 
mit Sachschaden 

Nur polizeilich aufgenommene Unfälle; Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden im en-
geren Sinne (Kategorie 4) und Sonstige Sachschadensunfälle unter dem Einfluss berau-
schender Mittel (Kategorie 6). 

Zu den schwerwiegenden Sachschadensunfällen im engeren Sinn zählen Unfälle, bei denen 
ein Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit, für die die Ahndung mit einem Bußgeld 
vorgesehen ist, vorliegt und mindestens ein Kraftfahrzeug auf Grund des Unfallschadens 
nicht mehr fahrbereit ist. Zu den sonstigen Sachschadensunfällen unter dem Einfluss be-
rauschender Mittel zähen Unfälle, bei denen mindestens ein Unfallbeteiligter unter der Ein-
wirkung von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gestanden hat, bei dem alle 
Fahrzeuge fahrbereit waren. 

15 Unfälle mit Personen-
schaden 

Nur polizeilich aufgenommene Unfälle; Unfälle mit Getöteten (Kategorie 1), Unfälle mit 
Schwerverletzten (Kategorie 2) und Unfälle mit Leichtverletzten (Kategorie 3), d. h. Unfälle, 
bei denen mindestens ein Beteiligter verletzt oder getötet wurde.  

Getötete sind Verunglückte, die innerhalb von 30 Tagen an den Unfallfolgen sterben. 
Schwerverletzte sind Verunglückte, die unmittelbar zur stationären Behandlung (mindes-
tens 24 Stunden) in einem Krankenhaus aufgenommen wurden. 
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Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

16 Wohnungen in Wohn 
und Nichtwohngebäu-
den 

Als Wohnung gelten nach außen abgeschlossene, zu Wohnzwecken bestimmte und in der 
Regel zusammenliegende Räume, die die Führung eines eigenen Haushalts ermöglichen 
und nicht vollständig für gewerbliche Zwecke genutzt werden (wie z. B. Arzt- oder Anwalts-
praxen). Zur Wohnung gehören auch gesondert liegende zu Wohnzwecken ausgebaute Kel-
ler oder Bodenräume (z. B. Mansarden). Gemäß der Definition des Zensus 2011 muss eine 
Wohnung nicht notwendigerweise eine Küche oder Kochnische enthalten. Dementspre-
chend gehören zu den Wohngebäuden seitdem auch die Wohnheime. Nichtwohngebäude 
sind Gebäude, die, gemessen an der Gesamtnutzfläche, überwiegend für Nichtwohnzwecke 
bestimmt sind. Nicht berücksichtigt sind in der Datenbasis Zensus 2011 Wohnungen von 
Diplomaten und ausländischen Streitkräften. 

Eine Aufgliederung, wie viele Wohnungen sich in einem Gebäude befinden, wird für Nicht-
wohngebäude nicht erhoben. Bei der Aufgliederung der Wohngebäude nach der Zahl der 
Wohnungen werden die Wohnungen in Wohnheimen in der Gruppe der Wohngebäude mit 
drei und mehr Wohnungen nachgewiesen. 

17 Wohnfläche je Ein-
wohner/-in 

Zur Wohnfläche von Wohnungen gehören die Grundflächen der Räume, die ausschließlich zu 
dieser Wohnung gehören, d. h. die Flächen von Wohn- und Schlafräumen, Küchen und Ne-
benräumen (Dielen, Abstellräumen, Bad und dgl.). Ebenso zur Wohnfläche gehören auch die 
Grundflächen von Wintergärten, Schwimmbädern und ähnlichen nach allen Seiten geschlos-
senen Räumen sowie die Grundflächen von Balkonen, Loggien, Dachgärten und Terrassen, 
wenn sie ausschließlich der Wohnung zuzurechnen sind.  

Voll berechnet werden Räume oder Raumteile mit einer lichten Höhe von mindestens 2m. 
Räume oder Raumteile mit einer lichten Höhe von 1 – 2 m werden nur mit halber Fläche und 
Räume oder Raumteile mit einer lichten Höhe unter 1 m gar nicht angerechnet. Balkone, Log-
gien, Dachgärten und Terrassen werden i. d. R.  mit einem Viertel ihrer Fläche berücksichtigt. 
/ Wohnfläche am 31. Dezember des Jahres und Bevölkerung am 31. Dezember des Jahres. 

18 Wohnbaufläche je 
Einwohner/-in 

Baulich geprägte Fläche einschließlich der mit ihr im Zusammenhang stehenden Freiflä-
chen (z. B. Vorgärten, Ziergärten, Zufahrten, Stellplätze), die ausschließlich oder vorwie-
gende dem Wohnen dienen. 

Wohnbaufläche am 31. Dezember des Jahres und Bevölkerung am 31. Dezember des Jahres. 

19 Neu gebaute Woh-
nungen je 1 000 Ein-
wohner/-innen 

Baufertigstellungen von Wohnungen in neu errichteten Wohn- und Nichtwohngebäuden, 
ohne Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.  

Je 1 000 Einwohner/-innen: Baufertigstellungen des Jahres bezogen auf die Bevölkerung am 
31. Dezember des Jahres. 

20 Freipraktizierende 
Ärzte/-innen ein-
schließlich Zahnmedi-
zin 

Nachgewiesen werden die am Ort niedergelassenen, frei praktizierenden Ärztinnen und 
Ärzte einschließlich Mehrfachzählungen von Personen, die mehrere Fachrichtungen vertre-
ten; ohne Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern oder in Praxen angestellte Ärztinnen und 
Ärzte. 

21 Einwohner/-innen je 
Ärztin/Arzt bzw. Zahn-
arzt/-ärztin 

Bevölkerung am 31. Dezember des Jahres und Ärztinnen und Ärzte bzw. Zahnärztinnen und 
-ärzte am 31. Dezember des Jahres. 

22 Einwohner/-innen je 
Apotheke 

Bevölkerung am 31. Dezember des Jahres und öffentliche Apotheken am Ort am 31. Dezember 
des Jahres. 

23 Besuchsquote (Kin-
dertageseinrichtun-
gen) 

Kinder der jeweiligen Altersgruppe in den Kindertageseinrichtungen am Ort bezogen auf 
die gleichaltrige Bevölkerung am Ort; Kinder in Kindertageseinrichtungen am 1. März des 
Jahres und Bevölkerung am 31. Dezember des Vorjahres. 

Der regionale Nachweis der Einrichtung richtet sich nach dem örtlichen Träger der Jugend-
hilfe, da keine Information über den Wohnort der Kinder in der Kindertageseinrichtung vor-
liegt. Da die Kinder, die am Ort eine Einrichtung besuchen, nicht zwangsläufig ihren Wohnsitz 
dort haben müssen, kann die Quote Werte über 100 annehmen. Der Indikator stellt dennoch 
einen Maßstab für die mögliche Versorgung mit nahe gelegenen Angeboten dar. 



Kommunaldatenprofil

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

59

Flächennutzung, Wohnen, Infrastruktur – Glossar

Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

24 Schülersaldo Schüler/-innen der jeweiligen Schulart am Schulsitz minus Schüler/-innen der jeweiligen 
Schulart am Wohnort. Der Schülersaldo errechnet sich aus dem Verhältnis der abwan-
dernden und zuwandernden Schüler/-innen. Er gibt an, in welchem Ausmaß die Region 
Bildungsleistungen für Schüler/-innen erbringt, die ihren Wohnort in einer anderen Region 
haben. Ein positiver Schülersaldo besagt, dass die Region mehr Schüler/-innen aufnimmt, 
als sie abgibt. Schulsitz ist bei Verwaltungseinheiten mit Einrichtungen an mehreren Stand-
orten der Sitz der Verwaltungseinheit. 

25 Verfügbare Plätze in 
Pflegeheimen je 1 000 
Einwohner/-innen ab 65 
Jahre 

Plätze für vollstationäre Pflege (Kurzzeit- und/oder Dauerpflege) und für eine teilstationäre 
Pflege (Tages- oder Nachtpflege).  

Plätze am 15.12 des Jahres und Bevölkerung am 31.12. des Jahres.  

26 Wassergewinnung Der Nachweis der Gewinnung erfolgt am regionalen Standort der Anlage, unabhängig vom 
Sitz des Betreibers. Bei dem Betreiber kann es sich auch um einen (kommunalen) Versorger 
aus einem anderen Gebiet handeln. Neben Grundwasser und Quellwasser wird in Rhein-
land-Pfalz auch Oberflächenwasser (Uferfiltrat, angereichertes Grundwasser, See- und Tal-
sperrenwasser sowie Flusswasser) genutzt.  

27 Letztverbraucher Letztverbraucher sind Abnehmer, mit denen die Wasserversorgungsunternehmen das ab-
gegebene Wasser unmittelbar abrechnen. Die Wasserabgabe von Wasserverbänden und 
Genossenschaften an die Mitgliedsgemeinden wird nicht als Abgabe an Letztverbraucher 
erfasst, wenn die Mitgliedsgemeinden die Wasserabrechnung mit dem Letztverbraucher 
selbst vornehmen. 

28 Haushalte und Klein-
gewerbe 

Diese Abnehmergruppe umfasst die privaten Haushalte, das Kleingewerbe und sonstige 
Kleinabnehmer, bei denen die Mengen für gewerbliche und private Nutzung nicht durch 
getrennte Wasserzähler erfasst werden. 

29 Bezug der Haushalte 
und Kleingewerbe je 
versorgtem Einwoh-
ner/-in 

Wasserbezug der Haushalte und Kleingewerbe bezogen auf die Bevölkerung in den ange-
schlossenen Haushalten. 

30 Regionale Eigenver-
sorgungsquote 

Anteil des auf eigenem Gebiet gewonnenen Wassers (Glossarziffer 26) im Verhältnis 
zum Bezug der Letztverbraucher im jeweiligen Gebiet (Glossarziffer 27); es gilt: [Auf eige-
nem Gebiet gewonnenes Wasser/ Bezug der Letztverbraucher*100]. 

31 Trinkwasserentgelt Bruttopreise (d. h. einschließlich der Mehrwertsteuer von sieben Prozent). Bei mehreren 
Versorgern je Verwaltungsbezirk handelt es sich um gewichtete Mittelwerte.  

32 Entgelt für Trinkwas-
ser bei einem Jahres-
verbrauch von 80 m3 

Bruttopreis für einen Musterhaushalt (verbrauchsabhängiges Entgelt je m3  und ver-
brauchsunabhängiges Entgelt im Jahr). 

33 Kanalnetz Kanalnetz der öffentlichen Kanalisation. Bei der Länge des Kanalnetzes sind Hausan-
schlüsse nicht berücksichtigt. Die Zuleitungskanäle zur Kläranlage (Verbindungssammler) 
sind in den Angaben enthalten. 

34 Trennkanalisation Kanalnetz zur getrennten Ableitung von Schmutz- und Regenwasser. 

35 Kläranlagen (Kapazität 
und Auslastung der 
Kapazität) 

Ohne industrielle Kläranlagen, auch wenn diese Anlagen öffentliches Abwasser überneh-
men. Die Auslastung errechnet sich aus dem Verhältnis der angeschlossenen Einwohner-
werte zur Bemessungskapazität gemäß Genehmigungsbescheid. Der Einwohnerwert (EW) 
ergibt sich aus der Summe der angeschlossenen Einwohner/-innen und dem Einwohner-
gleichwert, einem Vergleichswert von gewerblichem und industriellem Schmutzwasser 
mit häuslichem Schmutzwasser. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Standort der 
Anlage. 
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Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

36 Anteil des Schmutz-
wassers am Abwasser-
aufkommen 

Neben dem eigentlich zu reinigendem häuslichen und gewerblichen Schmutzwasser ist im 
Abwasseraufkommen der Kläranlagen auch Fremd- und Niederschlagswasser enthalten. 
Ziel abwasserwirtschaftlicher Maßnahmen ist es, den Anteil des Fremd- und Niederschlags-
wassers im Zulauf der Kläranlage zu reduzieren. 

37 Aufkommen von 
Haushaltsabfällen 

Abfallaufkommen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Haushaltsabfälle ein-
schließlich Verpackungen, die von Rücknahmesystemen gemäß § 6 (3) der Verpackungs-
verordnung eingesammelt werden. Das Aufkommen wird erfasst in der Gliederung nach 
Abfallarten des Europäischen Abfallverzeichnisses (EAV). Eine nachträgliche Umrechnung 
der Abfallmengen auf den aktuellen Gebietsstand erfolgt nicht, da die Daten nur auf Ebene 
der Entsorgungsgebiete vorliegen. 

38 Haus- und Sperrmüll Umfasst außer Haus- (EAV-Schlüssel 20030101) und Sperrmüll (EAV-Schlüssel 200307) in 
Abhängigkeit vom jeweiligen Sammelsystem in regional unterschiedlichem Umfang auch 
zusammen mit Hausmüll eingesammelte hausmüllähnliche Gewerbeabfälle. 

39 Getrennt erfasste or-
ganische Abfälle 

Sie umfassen Abfälle aus der Biotonne (EAV-Schlüssel 20030104) und biologisch abbau-
bare Garten- und Parkabfälle (EAV-Schlüssel 200201).  

40 Getrennt erfasste 
Wertstoffe 

Zu Wertstoffen zählen Verpackungen (EAV-Schlüssel 1501) und andere getrennt gesam-
melte Fraktionen (EAV-Schlüssel 2001) aus Glas, Altpapier (Papier, Pappe, Kartonagen), 
Metalle, Holz, Kunststoffe und Textilien. Nicht einbezogen sind getrennt gesammelte or-
ganische Abfälle. 

41 Klärschlamm- 
entsorgung  

Nachgewiesen wird nur die Klärschlammentsorgung öffentlicher Kläranlagen. Nicht be-
rücksichtigt wird die Klärschlammentsorgung industrieller Kläranlagen, auch wenn diese 
Anlagen öffentliches Abwasser übernehmen. Der regionale Nachweis richtet sich nach 
dem Standort der Kläranlage.  

Der Klärschlamm umfasst die aus dem Abwasser abtrennbaren, wasserhaltigen Stoffe ohne 
Rechen-, Sieb- und Sandfanggut jedoch einschließlich der bei der Abwasser- und Klär-
schlammbehandlung zugegebenen Hilfsmittel.  

Die Trockenmasse (TM) ist die Masse des Klärschlamms ohne den Wasseranteil. 

42 Landwirtschaftliche 
Verwertung 

Die Verwertung in der Landwirtschaft ist gemäß Klärschlammverordnung definiert.  

43 Sonstige stoffliche 
Verwertung 

Hierzu gehören die Verwertung von Klärschlamm in landschaftsbaulichen Maßnahmen so-
wie die sonstige stoffliche Verwertung (z. B. Klärschlammvererdung, der direkte Einsatz als 
Baustoff). 

44 Thermische Entsor-
gung 

Hierzu zählen sowohl die getrennte Klärschlammverbrennung (Monoverbrennung) als auch 
die Mitverbrennung. 

45 Primärerzeuger ge-
fährlicher Abfälle 

Primärerzeuger sind nachweispflichtige Abfallerzeuger, bei denen die gefährlichen Abfälle 
erstmals angefallen sind. Sekundärerzeuger stellen Abfälle zu größeren Transporteinheiten 
zusammen oder behandeln und vermischen Mengen aus der Primärerzeugung (z. B. Entsor-
gungsanlagen). 

46 Von Primärerzeugern 
erzeugte Menge ge-
fährlicher Abfälle 

Die erzeugte Menge umfasst keine gefährlichen Abfälle von Erzeugern, bei denen eine kreis-
bezogene Zuordnung nicht möglich ist, auch wenn es sich um Primärerzeuger handelt. 
Hierzu zählen mit der größten Menge Sammelentsorger. Weitere Primärerzeuger, deren Men-
gen nicht auf kreisfreie Städte und Landkreise aufgeteilt werden können, sind u.a. die Bundeswehr, 
ausländische Stationierungsstreitkräfte, Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn AG, über-
regionale Baustellen. 

47 Anteil der erzeugten 
Menge am Landeswert 

Der ausgewiesene Wert entspricht dem Anteil gemessen an der Summe der Landkreise und 
kreisfreien Städte. Werte, die regional nicht zugeordnet werden können, bleiben unberück-
sichtigt. 
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3 Arbeitsmarkt, Erwerbstätigkeit, Wirtschaftskraft 

 

Datenquellen 

Statistik der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten;  
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Arbeitsmarktstatistik; Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Berechnungen des Arbeitskreises „Erwerbstätigenrechnung 
der Länder“; eigene Berechnungen; Berechnungsstand des 
Statistischen Bundesamtes August 2022 

Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen der Länder“; eigene Berechnungen; Berechnungs-
stand des Statistischen Bundesamtes November 2021 

Allgemeines  

Zeitliche Vergleichbarkeit  

Sozialversicherungspflichtig Voll- 
und Teilzeitbeschäftigte 

Durch die Aktualisierung der Fortschreibungsbasis (Zensus vom 9. Mai 2011) unterliegt die 
Zeitreihe der Bevölkerungsfortschreibungen einem Strukturbruch im Vergleich der Jahre 
ab 2011 zu vorhergehenden Jahren. Für die Jahre bis einschließlich 2010 ist die Volkszäh-
lung 1987 die Fortschreibungsbasis, ab dem Jahr 2011 wird die Bevölkerung auf der Basis 
des Zensus 2011 fortgeschrieben. 

Methodische Hinweise  

Ergebnisrevisionen (sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte) 

Bei den Ergebnissen bis einschließlich 2014 handelt es sich um Ergebnisse nach der Revi-
sion 2014 der Beschäftigungsstatistik. Eine weitere Revision aufgrund einer verbesserten 
Zuordnung von Fällen ohne Angabe zum Arbeits- und/oder Wohnort wurde wegen nur 
geringfügiger Änderungen nicht übernommen. Die Daten können daher bis 2015 von Ver-
öffentlichungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) abweichen. Das Ergebnis 2016 wurde 
seitens der BA korrigiert. 
Mit der Datenrevision 2017 wurde eine Untererfassung der Daten aufgrund eines techni-
schen Problems im Datenverarbeitungsprozess behoben. Außerdem wurde eine bislang 
bestehende Lücke bei dem Merkmal "Arbeitszeit"  in den Berichtsjahren 2011 und 2012 
geschlossen; die Daten wurden anhand von Schätzwerten vervollständigt. 

 

Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

1 Arbeitslose Personen, die vorübergehend nicht in einem Beschäftigungsverhältnis stehen oder nur eine 
weniger als 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung ausüben, eine versiche-
rungspflichtige, mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung suchen, 
den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters zur Verfügung 
stehen, also arbeiten dürfen, arbeitsfähig und -bereit sind, in der Bundesrepublik Deutsch-
land wohnen, nicht jünger als 15 Jahre sind und die Altersgrenze für den Renteneintritt 
noch nicht erreicht haben oder sich persönlich bei einer Agentur für Arbeit oder einem Job-
center arbeitslos gemeldet haben. Hierzu zählen keine Schüler/-innen, Studierende oder 
Teilnehmer/-innen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung sowie Personen, die ar-
beitsunfähig erkrankt sind. 

2 Langzeitarbeitslose Als Langzeitarbeitslose gelten nach § 18 Abs. 1 SGB III alle Personen, die am jeweiligen 
Stichtag der Zählung ein Jahr (hier: 364 Tage) und länger bei den Agenturen für Arbeit  
oder bei den Trägern für Grundsicherung für Arbeit-suchende nach dem SGB II arbeitslos 
gemeldet waren. 

3 Arbeitslosenquote 
(Jahresdurchschnitt) 

Anteil an allen zivilen Erwerbspersonen. Zu den zivilen Erwerbspersonen zählen sozialver-
sicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose, Selbstständige und 
mithelfende Familienangehörige. 
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4 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 

Arbeitnehmer/-innen, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder bei-
tragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die Beitragsanteile zur 
gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen 
sind; dazu gehören insbesondere auch Auszubildende, Vollzeitbeschäftigte, Praktikanten/-
innen, Werkstudenten/-innen und Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B. Wehr-
übung) einberufen werden. Nicht einbezogen sind dagegen Beamte/-innen, Selbststän-
dige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten/innen sowie Wehr- und 
Zivildienstleistende. 
 
Die Gesamtzahl der Beschäftigten umfasst auch Fälle ohne Angabe zu Wirtschaftszweig, 
Nationalität, Beschäftigungsumfang und Alter. 

5 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 
am Arbeitsort 

Der Nachweis am Arbeitsdort umfasst sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die ihren 
Arbeitsort in der jeweiligen Gemeinde in Deutschland haben. Der inländische Arbeitsort 
ist die Gemeinde, in der der Betrieb liegt, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt sind. 

6 Teilzeitbeschäftigte Es gilt als teilzeitbeschäftigt, dessen Arbeitszeit unter der betrieblichen Arbeitszeit  
(= vollzeitbeschäftigt) liegt.  

7 Auszubildende Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 eine betriebliche Ausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf durchlaufen. Anlernlinge, Praktikanten/-innen und Volontäre 
sind nicht enthalten. 

8 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte in 
Hochtechnologie- 
branchen 

Beschäftigte nach den Wirtschaftsabteilungen der WZ 2008: 

Chemische Industrie (20), pharmazeutische Industrie (21), Herstellung von DV-Geräten 
(26), Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, Maschinenbau (28), Fahrzeugbau (29), 
Sonstiger Fahrzeugbau (30), Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernseh-
programmen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik (59), Rundfunkveranstalter 
(60), Telekommunikation (61), IT-Dienstleistungen (62), Informationsdienstleistungen 
(63), Forschung und Entwicklung (72). 

9 Beschäftigungsdichte 
am Arbeitsort 

Die Beschäftigungsdichte bezieht die Beschäftigten am Arbeitsort auf 1 000 Einwohner/-
innen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren (Beschäftigte am 30. Juni und Bevölkerung am 31. 
Dezember des Vorjahres). Gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist 
sie ähnlich der Arbeitsplatzdichte, die sich an der Zahl der Erwerbstätigen bemisst, ein Er-
satzindikator für das regionale Arbeitsplatzangebot. Die Zahl der Erwerbstätigen wird nur 
bis zur Kreisebene aufgegliedert. 

10 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 
am Wohnort 

Der Nachweis umfasst sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die ihren Wohnsitz un-
abhängig von ihrem Arbeitsort in der jeweiligen Gemeinde haben; er  richtet sich nach 
den bei einem Arbeitgeber angegebenen melderechtlichen Verhältnissen. 

11 Beschäftigungsquote 
am Wohnort 

Die Beschäftigungsquote bezieht die Beschäftigten am Wohnort auf 100 Einwohner/-innen 
im Alter von 15 bis zur Regelaltersgrenze (Beschäftigte am 30. Juni des Jahres und Bevöl-
kerung am 31. Dezember des Vorjahres). Sie ist ein Schlüsselindikator zur Beurteilung des 
Beschäftigungsstandes in einer Region. 

12 Pendlersaldo Der Pendlersaldo ist die Differenz zwischen Ein- und Auspendlern. Eine positive Differenz 
ist ein Einpendlerüberschuss, eine negative Differenz ein Auspendlerüberschuss.  

Dargestellt werden die Pendler über die Grenze des jeweiligen Landkreises. Ist der Wohn- 
oder der Arbeitsort eines Beschäftigten nicht bekannt, wird er nicht zu den Pendlern ge-
zählt. Die Einpendler über die Bundesgrenze, die im Ausland wohnen und ihren Arbeitsort 
im Inland haben, sind enthalten, die Auspendler über die Bundesgrenze, die ihren Wohnort 
im Inland haben, der Arbeitsort jedoch im Ausland liegt, sind nicht enthalten. 

Der Pendlersaldo gibt keinen Hinweis auf Pendlerströme. So besagt der Saldo von Null, dass 
es ebenso viele Einpendler wie Auspendler gibt. 

13 Auspendlerquote Zahl der Auspendler (über die Grenze des jeweiligen Verwaltungsbezirks) bezogen auf die 
Zahl der Beschäftigten am Wohnort. 
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14 Einpendlerquote Zahl der Einpendler (über die Grenze des jeweiligen Verwaltungsbezirks) bezogen auf die 
Zahl der Beschäftigten am Arbeitsort. 

15 Geringfügig entlohnte 
Beschäftigte (Minijobs) 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt aus 
dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 520 Euro nicht überschreitet (bis Oktober 
2022: 450 Euro). Die Ausübung einer geringfügig entlohnten Beschäftigung ist ausschließ-
lich oder neben einer sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung (Nebenjob) mög-
lich, ohne dass sie durch die Zusammenrechnung mit der Hauptbeschäftigung voll sozial-
versicherungspflichtig wird. Personen mit einem Nebenjob werden sowohl unter den sozi-
alversicherungspflichtig Beschäftigten als auch unter den geringfügig entlohnten Beschäf-
tigten nachgewiesen. 

16 Erwerbstätige Die Erwerbstätigkeit wird als jahresdurchschnittliche Größe nach dem Inlandskonzept (Ar-
beitsortkonzept) dargestellt. Erfasst werden alle Personen, die innerhalb eines Wirtschafts-
gebietes einer oder mehreren Erwerbstätigkeiten nachgehen, unabhängig von ihrem 
Wohnort und der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertragsmäßig zu leistenden Ar-
beitszeit. Nach der Stellung im Beruf wird unterschieden zwischen Selbstständigen und 
mithelfenden Familienangehörigen sowie Arbeitnehmern (Arbeiter/-innen, Angestellte, 
Beamte, marginal Beschäftigte). Die wirtschaftssystematische Gliederung richtet sich 
nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige Ausgabe 2008 (WZ 2008). Nicht er-
fasst werden Erwerbstätige des Abschnitts U der Wirtschaftszweigsystematik (WZ 2008) 
„Exterritoriale Organisationen und Körperschaften“. 

17 Marginal Beschäftigte Nicht voll sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer/-innen, die in einem einwöchigen 
Berichtszeitraum wenigstens eine Stunde gegen Entgelt gearbeitet haben. Dazu zählen in 
Deutschland insbesondere ausschließlich geringfügig Beschäftigte – also geringfügig ent-
lohnte Beschäftigte und kurzfristig Beschäftigte – sowie Beschäftigte in Arbeitsgelegen-
heiten in der Mehraufwandsvariante (sogenannte „Ein-Euro-Jobs“). 

18 Arbeitsplatzdichte Erwerbstätige am Arbeitsort je 1 000 Einwohner/-innen im erwerbsfähigen Alter von 
15 bis unter 65 Jahren; 

Erwerbstätige und Bevölkerung im Durchschnitt des Jahres. 
19 Vollzeitäquivalente  

je 100 Erwerbstätige 
Vollzeitäquivalente drücken Erwerbstätige in Vollzeitbeschäftigten-Einheiten aus; die ver-
schiedenen Erwerbstätigengruppen werden nach dem Maß ihrer Beteiligung am Erwerbs-
prozess gewichtet. 

Die Höhe der Quote hängt davon ab, welchen Stellenwert Teilzeittätigkeiten oder gering-
fügige Beschäftigungsverhältnisse in den Gebieten haben. 

20 Bruttoinlandsprodukt Das Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen umfasst den Wert aller in einem abgegrenzten 
Wirtschaftsgebiet („Inland“) in einer Periode (z. B. Jahr) produzierten Waren und Dienst-
leistungen abzüglich der bei der Produktion verbrauchten Güter (Vorleistungen). 

21 Bruttoinlandsprodukt  
je Einwohner/-in 

Bezogen auf die jahresdurchschnittliche Bevölkerung auf Basis des Zensus 2011 (für Zwecke 
der VGR wurde eine Rückrechnung der Einwohnerzahlen auf der Grundlage des Zensus 
2011 vorgenommen). Dabei ist zu beachten, dass das in einer Region geschaffene BIP durch 
die in der Region wohnhafte Bevölkerung dividiert wird, auch wenn die Leistung einer 
Region von mehr oder weniger vielen nicht dort wohnenden Beschäftigten erbracht. 

22 Arbeitsproduktivität Als Maß für den Produktionsfaktor Arbeit kann die Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort 
bzw. der geleisteten Arbeitsstunden herangezogen werden. Wird das BIP auf die Zahl der 
voll- und teilzeitbeschäftigten Erwerbstätigen bezogen, berücksichtigt die so berechnete 
Arbeitsproduktivität keine Verkürzung der Arbeitszeit oder vermehrte Teilzeitbeschäfti-
gung. Als Bezugszahl für die Arbeitsproduktivität ist das Arbeitsvolumen daher besser ge-
eignet als die Zahl der Erwerbstätigen, die jedoch früher als das Ergebnis für die Erwerbs-
tätigenstunden vorliegt. 
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4 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 

Arbeitnehmer/-innen, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig und/oder bei-
tragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder für die Beitragsanteile zur 
gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem Recht der Arbeitsförderung zu zahlen 
sind; dazu gehören insbesondere auch Auszubildende, Vollzeitbeschäftigte, Praktikanten/-
innen, Werkstudenten/-innen und Personen, die aus einem sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung von gesetzlichen Dienstpflichten (z. B. Wehr-
übung) einberufen werden. Nicht einbezogen sind dagegen Beamte/-innen, Selbststän-
dige, mithelfende Familienangehörige, Berufs- und Zeitsoldaten/innen sowie Wehr- und 
Zivildienstleistende. 
 
Die Gesamtzahl der Beschäftigten umfasst auch Fälle ohne Angabe zu Wirtschaftszweig, 
Nationalität, Beschäftigungsumfang und Alter. 

5 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 
am Arbeitsort 

Der Nachweis am Arbeitsdort umfasst sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die ihren 
Arbeitsort in der jeweiligen Gemeinde in Deutschland haben. Der inländische Arbeitsort 
ist die Gemeinde, in der der Betrieb liegt, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt sind. 

6 Teilzeitbeschäftigte Es gilt als teilzeitbeschäftigt, dessen Arbeitszeit unter der betrieblichen Arbeitszeit  
(= vollzeitbeschäftigt) liegt.  

7 Auszubildende Auszubildende sind Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 eine betriebliche Ausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf durchlaufen. Anlernlinge, Praktikanten/-innen und Volontäre 
sind nicht enthalten. 

8 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte in 
Hochtechnologie- 
branchen 

Beschäftigte nach den Wirtschaftsabteilungen der WZ 2008: 

Chemische Industrie (20), pharmazeutische Industrie (21), Herstellung von DV-Geräten 
(26), Herstellung von elektrischen Ausrüstungen, Maschinenbau (28), Fahrzeugbau (29), 
Sonstiger Fahrzeugbau (30), Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernseh-
programmen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik (59), Rundfunkveranstalter 
(60), Telekommunikation (61), IT-Dienstleistungen (62), Informationsdienstleistungen 
(63), Forschung und Entwicklung (72). 

9 Beschäftigungsdichte 
am Arbeitsort 

Die Beschäftigungsdichte bezieht die Beschäftigten am Arbeitsort auf 1 000 Einwohner/-
innen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren (Beschäftigte am 30. Juni und Bevölkerung am 31. 
Dezember des Vorjahres). Gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist 
sie ähnlich der Arbeitsplatzdichte, die sich an der Zahl der Erwerbstätigen bemisst, ein Er-
satzindikator für das regionale Arbeitsplatzangebot. Die Zahl der Erwerbstätigen wird nur 
bis zur Kreisebene aufgegliedert. 

10 Sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte 
am Wohnort 

Der Nachweis umfasst sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die ihren Wohnsitz un-
abhängig von ihrem Arbeitsort in der jeweiligen Gemeinde haben; er  richtet sich nach 
den bei einem Arbeitgeber angegebenen melderechtlichen Verhältnissen. 

11 Beschäftigungsquote 
am Wohnort 

Die Beschäftigungsquote bezieht die Beschäftigten am Wohnort auf 100 Einwohner/-innen 
im Alter von 15 bis zur Regelaltersgrenze (Beschäftigte am 30. Juni des Jahres und Bevöl-
kerung am 31. Dezember des Vorjahres). Sie ist ein Schlüsselindikator zur Beurteilung des 
Beschäftigungsstandes in einer Region. 

12 Pendlersaldo Der Pendlersaldo ist die Differenz zwischen Ein- und Auspendlern. Eine positive Differenz 
ist ein Einpendlerüberschuss, eine negative Differenz ein Auspendlerüberschuss.  

Dargestellt werden die Pendler über die Grenze des jeweiligen Landkreises. Ist der Wohn- 
oder der Arbeitsort eines Beschäftigten nicht bekannt, wird er nicht zu den Pendlern ge-
zählt. Die Einpendler über die Bundesgrenze, die im Ausland wohnen und ihren Arbeitsort 
im Inland haben, sind enthalten, die Auspendler über die Bundesgrenze, die ihren Wohnort 
im Inland haben, der Arbeitsort jedoch im Ausland liegt, sind nicht enthalten. 

Der Pendlersaldo gibt keinen Hinweis auf Pendlerströme. So besagt der Saldo von Null, dass 
es ebenso viele Einpendler wie Auspendler gibt. 

13 Auspendlerquote Zahl der Auspendler (über die Grenze des jeweiligen Verwaltungsbezirks) bezogen auf die 
Zahl der Beschäftigten am Wohnort. 
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4 Wirtschaftliche Tätigkeit, Tourismus 

 

Datenquellen 

Unternehmensregister  

Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen)  

Gewerbeanzeigenstatistik 

Insolvenzstatistik 

Monatserhebung im Tourismus 

Allgemeines  

Zeitliche Vergleichbarkeit  

Rechtliche Einheiten und Niederlas-
sungen des Unternehmensregisters 
(Unternehmen und Betriebe) 

Ab dem Berichtsjahr 2018 wird der Begriff „Unternehmen“ durch die Bezeichnung „Recht-
liche Einheit“ ersetzt, der Begriff „Betrieb“ durch „Niederlassung“. Hintergrund ist die Um-
setzung des EU-Unternehmensbegriffs. Die EU-Einheitenverordnung definiert das Unter-
nehmen als „kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine organisatorische Einheit 
zur Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und […] über eine gewisse Entschei-
dungsfreiheit verfügt“. Somit kann ein Unternehmen auch aus mehreren Rechtlichen Ein-
heiten bestehen. Bis einschließlich Berichtsjahr 2017 wurde in der amtlichen Statistik die 
Rechtliche Einheit mit dem Unternehmen gleichgesetzt und beide Begriffe synonym ver-
wendet. Mit der Anwendung der EU-Unternehmensdefinition müssen diese Begriffe künftig 
klar voneinander unterschieden werden. 

Privatvermietung (im Sinne privater Vermögensverwaltung) bilden einen wesentlichen Teil 
des Wirtschaftsabschnittes "L (Grundstücks- und Wohnungswesen)". Um in der Unterneh-
mensstatistik ein höheres Maß an Konsistenz zu erzielen, werden diese Einheiten seit dem 
Berichtsjahr 2015 nicht mehr dargestellt.  

Zum Nachweis nach Wirtschaftsabschnitten siehe auch Methodische Hinweise. 

(Abhängig) Beschäftigte Seit dem Berichtsjahr 2019 werden statt der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
zum Stichtag 31. Dezember die abhängig Beschäftigten (sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte sowie ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigte) im Jahresdurchschnitt 
nachgewiesen. 

Tourismus Im Rahmen der Tourismusstatistik/Monatserhebung im Tourismus werden bundeseinheit-
lich bei allen Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Betten sowie bei Camping- und 
Reisemobilplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen die angekommenen Gäste und deren 
Übernachtungen erfasst. 

Methodische Hinweise  

Rechtliche Einheiten und Niederlas-
sungen des Unternehmensregisters 
(Unternehmen und Betriebe) 

Erfasst werden Rechtliche Einheiten, die aufgrund ihrer kumulierten Umsatzsteuervoran-
meldungen im Berichtsjahr mehr als 22 000 EUR steuerbaren Umsatz aus Lieferungen und 
sonstigen Leistungen erreicht haben (steuerrechtlicher Grenzwert für Kleinunternehmen) 
oder die kumuliert über die 12 Monate des Berichtsjahres über mindestens eine(n) sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte(n) oder mindestens 12 geringfügig entlohnt Beschäf-
tigte verfügten. Die Rechtlichen Einheiten werden der Einfachheit halber in den Tabellen 
als Unternehmen und deren Niederlassungen als Betriebe bezeichnet. Nachgewiesen wer-
den die im Berichtsjahr aktiven Unternehmen, unabhängig davon, ob sie zu einem späteren 
Stand des Unternehmensregisters (z. B. Auswertungsstichtag 30.09. des Folgejahres) noch 
wirtschaftlich tätig waren oder nicht.  

Es gibt Einbetriebsunternehmen und Unternehmen mit mehreren Betrieben. Einbetriebs-
unternehmen werden auch dann erfasst, wenn sie keine Beschäftigten haben, jedoch über 
steuerbare Umsätze aus Lieferungen und Leistungen für das Berichtsjahr verfügen (z. B. frei-
beruflich Tätige). 

Es werden Ergebnisse für Unternehmen und Betriebe von nahezu allen Wirtschaftsab-
schnitten (17 von 21) der Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) nachgewie-
sen. Die Abschnitte A (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei), O (Öffentliche Verwaltung, 
Verteidigung, Sozialversicherung), T (Private Haushalte) und U (Exterritoriale Organisatio-
nen und Körperschaften) sind derzeit ausgenommen. Unternehmen und Betriebe werden 
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nach dem jeweiligen Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit einem Wirtschaftszweig 
zugeordnet. Bei Unternehmen mit mehreren Betrieben entspricht die Wirtschaftszweigzu-
ordnung des Unternehmens dem Schwerpunkt des gesamten Unternehmens. Einzelne Be-
triebe eines Unternehmens können auch einem anderen Wirtschaftszweig zugeordnet sein. 

Noch: Allgemeines  

Noch: Methodische Hinweise  

Noch: Rechtliche Einheiten und Nie-
derlassungen des Unternehmensregis-
ters (Unternehmen und Betriebe) 

Die Zahl der Unternehmen ist z. B. mit der Zahl der Umsatzsteuerpflichtigen aus der Umsatz-
steuerstatistik nicht vergleichbar, da zur Abgrenzung neben dem Umsatz auch die Zahl der Be-
schäftigten berücksichtigt wird. So sind z. B. Ärzte enthalten, die allein aufgrund der steuerbaren 
Tätigkeiten nicht registriert würden. Außerdem bestehen u. a. Unterschiede in der Darstellung 
von umsatzsteuerlichen Organschaften und Unternehmen, die nicht im eigenen Bundesland zur 
Umsatzsteuer veranlagt werden (landesfremde Steuerzahler). 

Tourismus 

 

Grundsätzlich werden in allen Gemeinden Beherbergungsbetriebe (ohne Campingplätze) ab 
zehn Betten erfasst. In prädikatisierten Gemeinden (Heilbädern, Luftkurorten, Erholungs- und 
Fremdenverkehrsorten) werden zusätzlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe mit 
weniger als zehn Betten einbezogen. Die Anhebung der bundeseinheitlichen Abschneidegrenze 
von neun auf zehn Betten ab dem Berichtsjahr 2012 wirkt sich demnach nur unwesentlich auf 
den Nachweis in den nicht-prädikatisierten Gemeinden aus und schränkt die Vergleichbarkeit 
zu den Vorjahren nicht ein. 

Hinweise zur Regionalisierung  

Rechtliche Einheiten und Niederlas-
sungen des Unternehmensregisters 
(Unternehmen und Betriebe)  

Der Nachweis erfolgt für Unternehmen nach dem Unternehmenssitz. Betriebe (Niederlas-
sungen) werden am Ort der Niederlassung nachgewiesen, unabhängig davon, in welchem 
Bundesland das Unternehmen seinen Sitz hat. 

Umsatzsteuerpflichtige Der Nachweis richtet sich nach dem Sitz der umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen. 

Tourismus Insbesondere bei regionalisierten Daten kommt bei Betrachtung der Veränderungsraten ver-
stärkt der Basiseffekt zum Tragen: Fällt das touristische Angebot außergewöhnlich hoch oder 
niedrig aus, führt dies zu Verzerrungen bei den Veränderungsraten. 

 

Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

1 Unternehmen (Rechtliche 
Einheiten des Unterneh-
mensregisters) 

Am Unternehmenssitz; ohne die Abschnitte A (Land- und Forstwirtschaft, Fischerei), O (Öf-
fentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung), T (Private Haushalte) und U (Ex-
territoriale Organisationen und Körperschaften) der Systematik der Wirtschaftszweige 
2008 (WZ 2008). Einbetriebsunternehmen werden auch dann erfasst, wenn sie keine Be-
schäftigten haben, jedoch über steuerbare Umsätze aus Lieferungen und Leistungen für das 
Berichtsjahr verfügen (z. B. freiberuflich Tätige). 

 

2 Abhängig Beschäftigte 
(Unternehmensregister) 

Abhängig Beschäftigte im Jahresdurchschnitt. Hierzu zählen neben den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten auch die ausschließlich geringfügig entlohnten Beschäftigten. 

Bei Betrieben (Niederlassungen des Unternehmensregisters) handelt es sich um die Be-
schäftigten am Ort der Niederlassung; bei Unternehmen (Rechtliche Einheiten des Unter-
nehmensregisters) um die Beschäftigten der Unternehmen mit Sitz in Rheinland-Pfalz ein-
schließlich der Beschäftigten des Unternehmens von Niederlassungen außerhalb von Rhein-
land-Pfalz. 

3 Betriebe (Niederlassungen
des Unternehmensregis-
ters) 

Am Betriebssitz; einschließlich Betriebe von Unternehmen (rechtliche Einheiten) mit Sitz 
außerhalb des Landes; Abschnitte der Systematik der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008) 
vgl. „Unternehmen“.. 

4 Verarbeitendes Gewerbe Abschnitt C der Systematik der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008). 

5 Baugewerbe Abschnitt F der Systematik der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008). 



Kommunaldatenprofil

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 

67

Wirtschaftliche Tätigkeit, Tourismus – Glossar

Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

6 Handel; Instandhaltung 
und Reparaturen von Kfz 

Abschnitt G der Systematik der Wirtschaftszweige 2008 (WZ 2008). 

7 Umsatzsteuerpflichtige Umsatzsteuerpflichtige, die eine Umsatzsteuervoranmeldung getätigt haben. Nicht erfasst 
sind damit 
– Unternehmer, die von der Kleinunternehmerregelung des § 19 UStG Gebrauch gemacht 

haben, weil deren Umsatz im Vorjahr nicht über 22 000 EUR gelegen hat und im laufen-
den Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50 000 EUR betragen wird. 

– Unternehmer, die gemäß § 18 Abs. 2 UStG vom Finanzamt von der Pflicht zur Abgabe 
von Umsatzsteuervoranmeldungen befreit wurden, weil deren Steuer für das vorange-
gangene Kalenderjahr nicht mehr als 1 000 EUR betragen hat. 

– Die für die kreisfreie Stadt Trier bzw. den Landkreis Neuwied nachgewiesenen Umsätze 
beinhalten die in Deutschland erzielten Umsätze von Unternehmern mit Wohnsitz bzw. 
mit Sitz oder Geschäftsleitung im Königreich Belgien bzw. in der Republik Bulgarien. 

8 Steuerbarer Umsatz Steuerbarer Umsatz gemäß § 1 Abs. 1 UStG ohne den Einfuhrumsatz gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 
4 UStG. Der hier dargestellte steuerbare Umsatz beinhaltet somit die Lieferungen und 
sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer im Inland gegen Entgelt im Rahmen seines 
Unternehmens ausführt (Ausgangsumsatz) und der innergemeinschaftliche Erwerb im In-
land (Eingangsumsatz), aber nicht den Umsatz durch Einfuhren aus Nicht-EU-Staaten, da 
dieser der Einfuhrumsatzsteuer unterliegen). Der steuerbare Umsatz setzt sich aus dem 
steuerpflichtigen und dem steuerfreien Umsatz zusammen. 

9 Lieferungen und Leistun-
gen 

gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Lieferungen eines Unternehmers sind gemäß § 3 UStG Leis-
tungen, durch die er (oder in seinem Auftrag ein Dritter) den Abnehmer (oder in dessen Auf-
trag einen Dritten) befähigt, im eigenen Namen über einen Gegenstand zu verfügen. Leis-
tungen sind nach § 241 BGB jedes vom Willen eines Rechtssubjektes beherrschte Verhalten, 
welches zum Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs gemacht wird. 

10 Gewerbeanmeldung Vorgang, bei der ein Gewerbebetrieb bei der zuständigen Behörde angemeldet wird. Mögli-
che Ursachen: Neuerrichtung (Neugründung, Umwandlung), Zuzug aus einem anderen 
Gewerbeamtsbezirk, Übernahme durch Kauf, Pacht, Erbfolge, Wechsel der Rechtsform 
und Gesellschaftereintritt. 

11 Betriebsgründung 

 
Erstmalige Anmeldung eines Betriebes mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung. Bei der 
Gründung einer Hauptniederlassung durch eine natürliche Person gilt als weitere Voraus-
setzung, dass diese Person in das Handelsregister oder die Handwerksrolle eingetragen ist 
oder mindestens eine Person sozialversicherungspflichtig beschäftigt. 

12 Gewerbeabmeldung Vorgang, bei der ein Gewerbebetrieb bei der zuständigen Behörde angemeldet wird. Mögli-
che Ursachen: Aufgabe, Fortzug in einen anderen Gewerbeamtsbezirk und Übergabe durch 
Verkauf, Verpachtung, Erbfolge, Wechsel der Rechtsform und Gesellschafteraustritt. 

13 Betriebsaufgabe Abmeldung eines Gewerbebetriebes mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung (Definition 
analog zu Betriebsgründungen; siehe Ziffer 11). 

14 Insolvenzhäufigkeit Unternehmensinsolvenzen je 1 000 Umsatzsteuerpflichtige des Vorjahres auf Grundlage der 
Umsatzsteuerstatistik (Voranmeldungen). 

Bezüglich der Aussagekraft des Indikators ist zu bedenken, dass in der Umsatzsteuerstatis-
tik (Voranmeldungen) nur diejenigen Unternehmer erfasst werden, die eine Umsatzsteuer-
voranmeldung abgegeben haben. In der Insolvenzstatistik werden hingegen sämtliche Un-
ternehmen abgebildet, also auch diejenigen, die nicht zu einer Umsatzsteuervoranmeldung 
verpflichtet sind. 

15 Betriebe (Tourismus) Örtliche Einheiten (Beherbergungsstätten und Campingplätze), die dazu dienen, Gästen im 
Reiseverkehr eine Übernachtungsmöglichkeit bereitzustellen (Erfassungsgrenze vgl. Bet-
ten).  

16 Betten  Betten in Beherbergungsstätten ab zehn Betten bzw. Stellplätzen auf Campingplätzen. Ein 
Stellplatz entspricht vier Schlafgelegenheiten. 
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ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

17 Betten je Betrieb Es gilt: Betten (Anzahl) / Betriebe (Anzahl) 

18 Bettenauslastung Auslastung im Jahresdurchschnitt in Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten bzw. Stellplät-
zen, d. h. tatsächliche Übernachtungen in Relation zu der aufgrund des Bettenangebotes 
rechnerisch möglichen Zahl der Übernachtungen (es gilt: [Übernachtungen/Bet-
ten*365]*100). Hinsichtlich der Aussagekraft des Indikators ist zu beachten, dass die Betten 
zum 31. Juli eines Jahres erfasst und nicht immer ganzjährig angeboten werden. 

19 Bettendichte Betten je 1 000 Einwohner/-innen 

20 Gäste  Gästeankünfte in Beherbergungsbetrieben mit mindestens zehn Betten bzw. Stellplätzen, 
die innerhalb eines Berichtszeitraums zum vorübergehenden Aufenthalt ein Gästebett bzw. 
eine Schlafgelegenheit belegen. 

21 Gästeintensität Gäste je 1 000 Einwohner/-innen (einschließlich Privatquartiere und gewerbliche Kleinbetriebe, 
ohne Campingplätze). 

22 Übernachtungen Diese ergeben sich aus der Belegung eines Gästebettes in Beherbergungsbetrieben mit min-
destens zehn Betten bzw. Stellplätzen zum vorübergehenden Aufenthalt und ergeben sich 
aus der Länge der Aufenthaltsdauer in Tagen 

23 Übernachtungsintensität Übernachtungen je 1 000 Einwohner/-innen (einschließlich Privatquartiere und gewerbliche 
Kleinbetriebe, ohne Campingplätze). 

24 Durchschnittliche Auf-
enthaltsdauer 

Verhältnis der Übernachtungen zur Anzahl der Gästeankünfte (Übernachtungen/ Gästean-
künfte). 
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5 Bildung 

 

Datenquellen 

Statistik der allgemeinbildenden Schulen  

Statistik der beruflichen Schulen  

 

Allgemeines  

Methodische Hinweise  

Schulstruktur Mit der Schulstrukturreform, deren gesetzliche Regelung zum 1. Januar 2009 in Kraft getre-
ten ist, wurde eine neue Schulstruktur im Bereich der Sekundarstufe I eingeführt. In der Folge 
wurden die bisherigen Haupt- und Realschulen, Regionalen Schulen und Dualen Oberschulen 
schrittweise in die neue Schulart „Realschule plus“ überführt. Seit dem Schuljahr 2009/10 
gibt es in Rheinland-Pfalz keine Regionalen Schulen und keine Dualen Oberschulen mehr. 
Haupt- und Realschulen in öffentlicher Trägerschaft wurden zum Schuljahr 2013/14 abge-
löst; in privater Trägerschaft wurden sie teilweise weitergeführt.   

Schul- und Förderschulkindergär-
ten, Kollegs- und Abendgymnasien 

Schul- und Förderschulkindergärten, sowie Kollegs- und Abendgymnasien zählen grundsätz-
lich zu allgemeinbildenden Schulen. Kollegs- und Abendgymnasien werden in den Gesamt-
zahlen mitberücksichtigt, aber wegen der geringen Bedeutung in den Landkreisen nicht als 
einzelne Schulform ausgewiesen.  

Schul- und Förderschulkindergärten werden nicht nachgewiesen. Sie dienen vorrangig dazu, 
schulpflichtige – jedoch mangels Schulreife zurückgestellte – Kinder auf den Schulbesuch 
vorzubereiten. Der Besuch dieser Einrichtungen entwickelt sich rückläufig, da diese Kinder 
seit dem Schuljahr 2009/10 verstärkt in der Eingangsstufe der Grundschule gefördert wer-
den. 

Berufsbildende Schulen  Ohne Schulen des Gesundheitswesens. 

Hinweise zur Regionalisierung  

 In der Regel erfolgt der Nachweis der Erhebungsmerkmale nach dem Schulsitz, das heißt 
nach dem Hauptsitz der Einrichtung (vgl. Ziffer 1). Soweit der Wohnsitz der Schülerinnen und 
Schüler maßgebend ist, wird darauf hingewiesen. 

 

Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator  

1 Einschulungen Einschließlich wiederholt eingeschulte Schülerinnen und Schüler nach Zurückstellung im 
Vorjahr. 

2 Schulstufen (Primar-
stufe, Sekundarstufe I 
und II) 

Ohne Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung, da 
sie eigenen Schulstufen zugeordnet werden. Die Summe der Anteile in den ausgewiesenen 
Schulstufen (Primarstufe, Sekundarstufe I und II) kann daher von 100 Prozent abweichen. 

3 Primarstufe Klassenstufen 1 bis 4. In der Regel an Grundschulen, Förderschulen und freien Waldorfschulen.

4 Sekundarstufe I Die Sekundarstufe I baut auf den Bildungsergebnissen der Primarstufe auf und umfasst grund-
sätzlich die Klassenstufen 5 bis 10. In diesem Ausbildungsabschnitt soll allen Schülerinnen 
und Schülern eine gemeinsame Grundbildung vermittelt werden. In der Sekundarstufe I kann 
nach erfolgreichem Abschluss der neunten Klasse die Berufsreife (ehemals Hauptschulab-
schluss) und nach dem erfolgreichen Abschluss der zehnten Klasse der qualifizierte Se-
kundarabschluss I (ehemals mittlere Reife) erlangt werden. Letzterer berechtigt bei entspre-
chenden Leistungen zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. 
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Merkmal oder  
Indikator  

5 Sekundarstufe II Die Sekundarstufe II (gymnasiale Oberstufe) baut auf die Sekundarstufe I auf und vertieft und 
erweitert diese mit dem Ziel, Schülerinnen und Schüler zur Allgemeinen Hochschulreife zu 
führen. Sie umfasst im neunjährigen Bildungsgang die Jahrgangsstufen 11 bis 13 und im acht-
jährigen Bildungsgang die Jahrgangsstufen 10 bis 12. In Rheinland-Pfalz ist die gymnasiale 
Oberstufe überwiegend in der Form der „Mainzer Studienstufe (MSS)“ organisiert. Der Unter-
richt wird hier in einem Kurssystem von Grund- und Leistungskursen durchgeführt. 

6 Teilnahme an 
Ganztagsangeboten 

Schülerinnen und Schüler, die ein Ganztagsangebot an einer allgemeinbildenden Schule 
wahrnehmen. Seit dem Schuljahr 2016/17 werden neben der Ganztagsschule in Angebots-
form, in verpflichtender Form und in offener Form auch der Hort und die betreuende Grund-
schule als Ganztagsangebot statistisch erfasst.   

7 Schulentlassene Im Abgangsjahr; ohne Nichtschülerprüfungen; 

Bei berufsbildenden Schulen sind  Abgänge vor Bildungsgangende nicht enthalten. 

8 Fachhochschulreife  Wie angegeben mit nur schulischem Teil oder schulischem und praktischem Teil (Vollstän-
dige Fachhochschulreife). 

9 Hochschulreife Allgemeine und fachgebundene Hochschulreife. 

10 Schüler/-innen in 
dualer Berufsausbil-
dung 

Anteil der Schülerinnen und Schüler (einschließlich Praktikantinnen und Praktikanten) in ei-
nem Ausbildungsverhältnis nach dem Berufsbildungsgesetz oder in einem nach der Hand-
werksordnung anerkannten Ausbildungsberuf an den Schülern und Schülerinnen in den be-
rufsbildenden Schulen. 

Kennzeichnend für die duale Berufsausbildung ist, dass sie im Ausbildungsbetrieb und parallel 
in der Berufsschule erfolgt.  

11 Abschlusszeugnis Ein Abschlusszeugnis wird an berufsbildenden Schulen vergeben, wenn das vorrangige Ziel 
des Bildungsgangs, in der Regel der berufliche Abschluss, erreicht wurde. 

12 Abgangszeugnis Ein Abgangszeugnis wird an berufsbildenden Schulen vergeben, wenn das vorrangige Ziel des 
Bildungsgangs, in der Re-gel der berufliche Abschluss, nicht erreicht wurde. 

13 Erst- und Zweitab-
schlüsse an berufsbil-
denden Schulen 

Schulentlassene mit Abgangs- oder Abschlusszeugnis, die einen allgemeinbildenden Erst- o-
der Zweitabschluss abgelegt haben. Erstabschlüsse sind eigenständig abgelegte allgemeinbil-
dende Abschlüsse ohne einen begleitenden berufsbildenden Abschluss, Zweitabschlüsse wer-
den zusätzlich zu einer beruflichen Qualifikation erworben. 

14 Einrichtungen Die Zahl der Einrichtungen (d. h. die Schularten der allgemeinbildenden Schulen bzw. Schul-
formen der berufsbildenden Schulen) werden am Hauptsitz einer der Schule bzw. Verwal-
tungseinheit nachgewiesen. Die Summe der Einrichtungen kann von der Zahl der Schulen 
bzw. Verwaltungseinheiten abweichen. 

15 Klassen Klassen der jeweiligen Schulform beziehungsweise Schulart. Ohne Sekundarstufe II an Gym-
nasien und integrierten Gesamtschulen und ohne berufliche Gymnasien, da der Unterricht 
dort überwiegend nicht im Klassenverbund erteilt wird. Ein Bezug der Schülerzahlen insge-
samt auf die Zahl der Klassen an Gymnasien und integrierten Gesamtschulen ist daher nicht 
sinnvoll. 

16 Schüler/-innen mit 
Migrationshintergrund 

Es wird jeweils der Anteil an den Schülerinnen und Schüler insgesamt in der jeweiligen Schul-
art nachgewiesen. 

Zu den Schülerinnen und Schülern  mit Migrationshintergrund zählen neben den Ausländern 
und Ausländerinnen im Ausland geborene Deutsche und ferner in Deutschland geborene 
Deutsche, in deren häuslichem Umfeld überwiegend kein Deutsch gesprochen wird, auch 
wenn die Schülerin oder der Schüler die deutsche Sprache beherrscht. 
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6 Soziale Einrichtungen 

 

Datenquellen 

Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe: 

Kinder und tätige Personen in Kindertageseinrichtungen 

Kinder und tätige Personen in öffentlich geförderter  
Kindertagespflege 

Statistiken über ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen 
(Pflegedienste und Pflegeheime)  

Statistik über die Empfänger/-innen von Pflegegeldleistungen 

Allgemeines  

Zeitliche Vergleichbarkeit 

Ganztagsbetreuung  Seit 2012 ist für den Nachweis der Ganztagsbetreuung maßgebend, dass zum Erhebungs-
stichtag eine vertragliche Vereinbarung über eine durchschnittliche tägliche Betreuungszeit 
pro Woche von mehr als 7 Stunden bestand. Die Vergleichbarkeit zu den Jahren davor, als 
eine Betreuungszeit am Stichtag von mehr als 7 Stunden maßgebend war, ist eingeschränkt. 

Pflegebedürftige  Mit dem Berichtsjahr 2017 wurde die Pflegestatistik an den neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff des zweiten Pflegestärkungsgesetzes angepasst. Anstelle der bis Ende 2016 geltenden 
drei Pflegestufen gibt es ab 2017 fünf Pflegegrade. Die Gesetzesänderung zielte u. a. auf eine 
verbesserte Berücksichtigung körperlich, kognitiv und psychisch beeinträchtigter Menschen 
ab. Die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen ist daher mit den Vorjahren nicht vergleichbar. 
Vor der Gesetzesänderung wurden in den Berichtsjahren 2013 und 2015 Personen mit er-
heblichem Betreuungsaufwand (Personen nach § 45a SGBXI ohne Pflegestufe) erfasst, aber 
aus Gründen der zeitlichen Vergleichbarkeit mit vorhergehenden Erhebungsergebnissen 
nicht zur Gesamtzahl der Pflegebedürftigen gerechnet.  

Weitere Änderungen im Zeitvergleich betreffen die teilstationäre Versorgung: In den zwei-
jährlichen Erhebungen von 2009 bis 2015 wurden für die Ergebnisaufbereitung bei der Zahl 
der Pflegebedürftigen solche mit teilstationären Leistungen (Tages- und Nachtpflege) nicht 
mehr, wie in den Jahren zuvor, als zusätzliche Pflegebedürftige gezählt. Nach den Reformen 
in der Pflegeversicherung im Sommer 2008 wurden parallel zu einer Tages- oder Nacht-
pflege auch Kombileistungen wie Pflegegeld und/oder Sachleistungen gewährt und teilsta-
tionäre Leistungen in diesem Zusammenhang stärker genutzt. Personen mit teilstationären 
Leistungen wären demnach doppelt erfasst worden.  

Nach dem Umstieg auf Pflegegrade wird ein kleiner Teil der teilstationär Versorgten (näm-
lich Personen mit Pflegegrad 1 ohne Pflegegeld und/oder Sachleistungen und ausschließlich 
teilstationärer Pflege) wieder als eigene Gruppe gerechnet. Aufgrund der geringen Fallzahl 
wird sie regionalisiert in dieser Veröffentlichung nicht ausgewiesen, ist aber in der Zahl der 
Pflegebedürftigen insgesamt enthalten. Anders als die teilstationär Versorgten mit Pflege-
grad zwei bis fünf, die weiterhin zur Vermeidung von Mehrfachzählungen außen vor bleiben, 
erhalten diese Personen kein Pflegegeld.  

Neu ab 2019 ist auch, dass Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1 erfasst wurden, die keinen An-
spruch auf Pflegegeld haben und zum Stichtag nur landesrechtliche Leistungen bzw. keine 
Leistungen der ambulanten und stationären Pflege in Anspruch nahmen. Dies hat zu einer 
Erhöhung der Zahl der Pflegebedürftigen gegenüber 2017 beigetragen. 

Bei der zeitlichen Entwicklung der Pflegegeldempfänger ist zu beachten, dass der Anstieg 
von 2009 nach 2011 zum Teil auf Änderungen in den Abläufen der Pflegekassen zurückzu-
führen ist. Der hierdurch verursachte Effekt ist nicht quantifizierbar. 

Hinweise zur Regionalisierung  

Kindertageseinrichtungen und dort 
betreute Kinder 

Nach dem Sitz der Kindertageseinrichtung. 

Kinder in Kindertagespflege Nach dem Sitz des zuständigen Jugendamtes. 

Pflegeeinrichtungen  Nach dem Sitz der Einrichtung bzw. des Pflegedienstes; Pflegebedürftige außerhalb des 
Landkreises sind je nach Einzugsgebiet eines ambulanten Pflegedienstes enthalten. 
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1 Betreute Kinder Betreuungsverhältnisse in Tageseinrichtungen und im Rahmen öffentlich geförderter Kinderta-
gespflege, ohne Mehrfachzählung von Kindern, die beide Angebote in Anspruch nehmen. Die 
Zahlen enthalten auch Schulkinder, die zusätzlich in eine Tageseinrichtung gehen, nicht dagegen 
Kinder in Ganztagsschulen mit zusätzlicher Tagespflege. 

2 Kinder nur betreut in Ta-
geseinrichtungen 

Betreuungsverhältnisse in Einrichtungen, d. h. einschließlich Mehrfachzählungen von Kindern, die 
ggf. in verschiedenen Einrichtungen betreut werden. 

3 Kinder ausschließlich in 
Tagespflege 

Kinder, die im Rahmen der öffentlich geförderten Tagespflege betreut werden; ohne Kinder, die 
gleichzeitig eine Tageseinrichtung nutzen. 

4 Ganztagsbetreuung Bei der Ganztagsbetreuung besteht für die Kinder am Stichtag eine vertragliche Vereinbarung 
über eine durchschnittliche tägliche Betreuungszeit von mehr als sieben Stunden pro Woche 
ohne Unterbrechung über die Mittagszeit 

5 Betreuungsquote (Kinder-
tageseinrichtungen und/ 
oder Tagespflege) 

Kinder bzw. bestehende Betreuungsverhältnisse in Kindertageseinrichtungen und/ oder Tages-
pflege am 01. März des Jahres; Bevölkerung am 31. Dezember des Vorjahres. 

Die betreuten Kinder in Tageseinrichtungen werden am Ort der Betreuung erfasst, der nicht mit 
dem Wohnort identisch sein muss. Daher kann die Quote Werte über 100 Prozent annehmen. 

Die Kinder in Tagespflege werden regional dem Sitz des zuständigen Jugendamtes zugeordnet.  

6 Kinder in Kindertages-
einrichtungen 

Einschließlich Kinder, die nach ihrem Schulbesuch betreut werden, und Kinder mit zusätzlich 
einem Betreuungsverhältnis im Rahmen einer öffentlich geförderten Tagespflege. 

7 Kinder mit Migrations-
hintergrund 

Kinder mit ausländischer Herkunft mindestens eines Elternteils. Anders als beim Migrations-
begriff der Schulstatistik, ist der Migrationsbegriff für Kinder im Vorschulalter allein von der 
ethnischen Herkunft abhängig und nicht von der Staatsangehörigkeit des Kindes oder von 
der überwiegend im Umfeld des Kindes gesprochenen Sprache.  

8 Besuchsquote (Kinderta-
geseinrichtungen) 

Kinder in Kindertageseinrichtungen (01. März des Jahres) bezogen auf die Bevölkerung ent-
sprechenden Alters (31. Dezember des Vorjahres). Der Wohnort der Kinder und Ort der Ein-
richtung müssen nicht identisch sein. Daher kann die Quote Werte über 100 Prozent anneh-
men. 

9 Tätige Personen in Kin-
dertageseinrichtungen 

Pädagogisches Fachpersonal (vergl. Ziffer 3), Verwaltungspersonal, hauswirtschaftliches 
und technisches Personal und sonstige tätige Personen (z. B. im Rahmen eines freiwilligen 
sozialen Jahres). 

10 Pädagogisches Fachper-
sonal 

Personal, das in den Arbeitsbereichen Gruppenleitung, Zweit- bzw. Ergänzungskraft, Förde-
rung von Kindern nach SGB VIII bzw. SGB XII oder gruppenübergreifend in der Einrichtung 
tätig ist. 

11 Vollzeitäquivalente Bei der Berechnung der Vollzeitäquivalente wird die Summe der vertraglich vereinbarten 
Wochenarbeitszeiten auf die reguläre Wochenarbeitszeit von 39 Stunden bezogen 

12 Pflegebedürftige  Anerkannte Pflegebedürftige am Wohnort oder am Ort der Pflegeeinrichtung, die Leistun-
gen nach dem SGB XI (Soziale Pflegeversicherung) erhalten. Einschließlich Pflegebedürftige 
mit Pflegegrad 1 ohne Pflegegeld und/oder Sachleistungen und ausschließlich teilstationä-
rer Pflege.  

Personen, die zwar auf pflegerische Hilfe angewiesen sind, jedoch nicht die Voraussetzungen 
für die Pflegebedürftigkeit nach Maßgabe des Gesetzes erfüllen, werden nicht berücksich-
tigt (siehe auch Hinweise zur zeitlichen Vergleichbarkeit).  

13 Leistungsart ambulante 
Pflege 

Pflegegeldempfänger/-innen am Sitz des Dienstleisters, die am Stichtag Leistungen eines 
ambulanten Pflegedienstes und/oder (ab 2019) auch Betreuungsdienstes in Anspruch ge-
nommen haben. 

14 Leistungsart vollstatio-
näre Pflege 

Pflegebedürftige am Ort der Einrichtung; ab 2009 nur vollstationäre Pflege (d. h. Kurzzeit- 
und/oder Dauerpflege, ohne Tages- und Nachtpflege).  
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15 Leistungsart ausschließ-
lich Pflegegeld 

Empfängerinnen und Empfänger am Wohnort; ohne diejenigen, die am Stichtag Leistungen 
einer ambulanten oder stationären Pflege in Anspruch genommen haben (d. h. Empfänge-
rinnen und -empfänger, die am Stichtag ausschließlich Pflegegeld erhalten haben).  

16 Leistungsart Pflegegrad 
1 (ausschl. landesrechtli-
che oder keine Leistun-
gen) 

Pflegebedürftige, die keinen Anspruch auf Pflegegeld haben und zum Stichtag nur landes-
rechtliche Leistungen bzw. keine Leistungen der ambulanten und stationären Pflege in An-
spruch nahmen 

17 Pflegeheime Anerkannte Pflegeheime mit vollstationärer und/oder teilstationärer Pflege (einschließlich 
Heime für psychisch Kranke, Behinderte und Hospize). 

18 Verfügbare Plätze in 
Pflegeheimen 

Plätze für vollstationäre Pflege (Kurzzeit- und/oder Dauerpflege) und für eine teilstationäre 
Pflege (Tages- oder Nachtpflege), unabhängig von den am Stichtag belegten Plätzen.  

Da auch Plätze von Pflegebedürftigen in Anspruch genommen werden, die keine Leistungen 
nach dem Pflegeversicherungsgesetz erhalten, kann allein aufgrund der statistisch erfassten 
Zahl der Leistungsempfänger in Pflegeheimen kein Indikator für die Auslastung ermittelt 
werden.  

19 Plätze für vollstationäre 
Dauerpflege 

Plätze zur Dauerpflege, die ggf. aber auch flexibel für die Kurzzeitpflege genutzt werden. 
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7 Soziale Sicherung 

 

Datenquellen 

Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe 

Statistik der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt 

Statistik der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung 

Statistik der Empfänger von Leistungen nach dem 5. - 9. Kapitel 
SGB XII 

Statistik der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II; 
Quelle: Bundesagentur für Arbeit 

Allgemeines Wohngeld zum 31. Dezember 

Statistik der Ausgaben und Einnahmen der Kinder und Jugend-
hilfe 

 

Allgemeines Hinweis 

Zeitliche Vergleichbarkeit 

Grundsicherung für Arbeitsuchende 

 

Im Zuge einer Revision wurden ab 2015 die Definitionen für Bedarfsgemeinschaften, Leis-
tungsberechtigte nach dem SGB II und Personen in Bedarfsgemeinschaften überarbeitet. 
Revidierte Ergebnisse liegen ab 2015 und für zurückliegende Jahre vor. Soweit keine rück-
wirkende Revision erfolgt ist, sind Vergleiche mit nicht revidierten früheren Ergebnissen 
nicht möglich. Dies hängt damit zusammen, dass die Gruppen anders abgegrenzt sind und 
bestimmte Personengruppen vollständiger erfasst werden oder zusätzlich berücksichtigt 
werden. 

Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach SGB XII, 4. Ka-
pitel 

 

Ab dem Berichtsjahr 2015 berücksichtigt die statistische Auswertung zur Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung die Regelaltersgrenze nach § 41 Absatz 2 SGB XII in 
Abhängigkeit vom Geburtsjahrgang. Vergleiche mit der statistischen Auswertung der Jahre 
2012 bis 2014, die Ältere ab 65 Jahre zusammenfasste, sind für die einzelnen Empfänger-
gruppen (Ältere, dauerhaft voll Erwerbsgeminderte) nicht sinnvoll. Nach § 41 Absatz 2 SGB 
XII wird die Altersgrenze seit 2012 beginnend mit dem Jahrgang 1947 von bisher 65 auf 67 
Jahre sukzessive angehoben. 

Die Statistik der Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bezog 
sich bis einschließlich Berichtsjahr 2014 auf den 31. Dezember des Jahres. Seit dem 1. Januar 
2015 wird sie zentral vom Statistischen Bundesamt als Quartalsstatistik durchgeführt. Leis-
tungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden in der Regel mo-
natsweise gewährt. Insofern sind die Ergebnisse des vierten Berichtsquartals des Jahres in 
der zentralen Statistik ab 2015 weitgehend mit den früheren Ergebnissen vergleichbar. 

Wohngeld 

 

Die ab 2009 in Kraft getretenen Veränderungen im Wohngeldrecht, insbesondere die Anhe-
bung der Einkommensgrenzen, hat zu einer Erhöhung der Zahl der zuschussberechtigten 
Haushalte geführt. 

Methodische Hinweise 

Nachweis von Empfängerinnen und 
Empfängern der Sozialhilfe 

Wegen Mehrfachzählungen bei gleichzeitigem Bezug verschiedener Hilfearten werden Emp-
fänger nur je Hilfeart ausgewiesen. 

Hinweise zur Regionalisierung 

Sozialhilfe In der Regel nach dem Sitz der Hilfe leistenden Stelle ohne die nicht an die Kommunalebene 
delegierten Leistungen des überörtlichen Trägers (Landesamt für Soziales, Jugend und Ver-
sorgung); lediglich die Zahl der Empfängerinnen und Empfänger der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung wird zusätzlich nach dem Wohnort ausgewiesen (siehe  
Grafik). 
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Erläuterung 

1 Bruttoausgaben der So-
zialhilfe (Hilfearten nach 
SGB XII, 3. Kapitel und 5. 
- 9. Kapitel) 

Bruttoausgaben berücksichtigen keine innerstaatlichen und kommunalen Verrechnungen 
der Ausgabenbelastung. Ein Bezug der Bruttoausgaben für das Jahr auf die Empfänger zum 
Stichtag ist nicht sinnvoll. Ab 2020 erhalten behinderte Menschen in Einrichtungen keine 
Leistungen des 3. Kapitels SGB XII. 

2 Sozialhilfe (Hilfearten 
nach SGB XII, 5. - 9. Ka-
pitel) 

Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel), Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel), 
Hilfe zur Pflege (7. Kapitel), Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  
(8. Kapitel), Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel); Bruttoausgaben einschließlich Erstat-
tungen an Krankenkassen für die Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 
SGB V. 

3 Sozialhilfe (Grundsiche-
rung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach 
SGB XII, 4. Kapitel) 

Bei der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel (SGB XII „Sozialhilfe“) haben Personen mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland bei Bedürftigkeit einen An-
spruch auf Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts, wenn sie die Regelaltersgrenze 
in Abhängigkeit vom Geburtsjahrgang nach § 41 Absatz 2 SGB XII erreicht haben oder älter 
als 18 Jahre und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Nach § 41 Absatz 2 SGB XII wird die 
Altersgrenze seit 2012 beginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 von bisher 65 auf 67 Jahre 
sukzessive angehoben. 

4 Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (Bedarfs-
gemeinschaften) 

Gemeinschaft mit mindestens einer leistungsberechtigten Person im selben Haushalt. Im 
Haushalt können auch Personen leben, die nicht der Bedarfsgemeinschaft angehören. 

5 Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (Personen 
in Bedarfsgemeinschaf-
ten) 

Leistungsberechtigte und Personen ohne Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (z. B. 
wegen Altersrente, BaföG, Asylbewerberleistungen). 

6 Grundsicherung für Ar-
beitsuchende (Leistungs-
berechtigte in Bedarfs-
gemeinschaften) 

Zu den Regelleistungsberechtigten zählen 15-jährige und ältere Erwerbsfähige (Regelalters-
grenze nach § 7a SGB II in Abhängigkeit vom Geburtsjahrgang), die Arbeitslosengeld II (ALG 
II) beziehen, und nicht Erwerbsfähige, die Sozialgeld erhalten. 

Sonstige Leistungsberechtigte sind Personen, die sonstige Leistungen außer ALG II oder So-
zialgeld erhalten (z. B. Personen mit Leistungen für Auszubildende, Zuschüssen zur Kranken- 
und Pflegeversicherung). 

7 Grundsicherung für Ar-
beitssuchende (Hil-
fequoten)  

Leistungsberechtigte insgesamt (Zeile 46), erwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zeile 47) 
bzw. nichterwerbsfähige Leistungsberechtigte (Zeile 48) je 100 der jeweiligen Bevölkerung, 
d. h. unter der Regelaltersgrenze bzw. im Alter von 15 Jahren bis unter der Regelaltersgrenze 
bzw. unter 15-Jährige; Bevölkerungsstand 31.12. des Vorjahres. 

8 Jugendhilfe (Bruttoaus-
gaben) 

Nur Ausgaben öffentlicher Träger und Zuschüsse öffentlicher an freie Träger sowie Ausga-
ben von Gemeinden mit und ohne Jugendamt bzw. von Gemeindeverbänden; ohne Ausga-
ben des Landesjugendamts und der obersten Landesjugendbehörde. 

9 Jugendhilfe (reine Aus-
gaben) 

Bruttoausgaben abzüglich Einnahmen. 

10 

 

Wohngeld Haushalte von Wohngeldberechtigten, die Wohngeld als Mietzuschuss (Mieterhaushalte) 
bzw. als Lastenzuschuss (Eigentümerhaushalte) erhalten. Dargestellt sind sogenannte reine 
Wohngeldhaushalte, in denen im Gegensatz zu den sogenannten Mischhaushalten kein 
Haushaltsmitglied vom Wohngeld ausgeschlossen ist. 
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8 Finanzen und Personal 

 

Datenquellen 

Vierteljährliche Kassenergebnisse der Gemeinden und Gemein-
deverbände 

Realsteuervergleich 

Jährliche Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände 

Jährliche Schulden der Extrahaushalte sowie der sonstigen öf-
fentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen 

Personalstandstatistik des Landes, der Gemeinden und Gemein-
deverbände 

Allgemeines  

Zeitliche Vergleichbarkeit 

Schulden Die Ergebnisse für die Jahre vor 2011 sind nur bedingt mit den Folgejahren vergleichbar. Ab 
2011 werden nur noch die Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich nachgewiesen (siehe 
auch allgemeine methodische Hinweise). Rückrechnungen konnten bis zum Jahr 2000 nur 
näherungsweise erfolgen.  

Ab 2018 sind die Ergebnisse an methodische Vorgaben der EU angepasst. Kredite, die bei 
den sonstigen FEUs (ausgegliederte Einheiten wie z. B. Eigenbetriebe) geführt werden, bei 
denen jedoch im Vertrag auch die Kommune als Schuldner benannt ist oder die Unterschrift 
seitens des kommunalen Bürgermeisters bzw. der Bürgermeisterin geleistet wurde, werden 
seit 2018 bei den sonstigen FEUs als Schulden ausgewiesen und nicht mehr bei den Träger-
gemeinden. Eine vorübergehende Anpassung an EU-Vorgaben, die bis zum Vorliegen des 
Berichtsjahres 2019 die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 betraf, wurde damit rückgängig 
gemacht. Das Jahr 2017 ist mit den Vorjahren ab 2011 vergleichbar.  

Schlüsselzuweisungen  Zum Ausgleich besonderer fiskalischer Härten wurden die Investitionsschlüsselzuweisungen 
ab 2012 um einen sog. "Härteausgleich" ergänzt. Die Ergebnisse für das Jahr 2012 wurden 
entsprechend revidiert. Seit 2014 werden noch zusätzlich die neuen Schlüsselzuweisungen 
C nach § 9 a Landesfinanzausgleichsgesetz berücksichtigt. Die zeitliche Vergleichbarkeit mit 
den Vorjahren ist daher eingeschränkt. 

Methodische Hinweise 

Grundsätzliches (Einnahmen, Ausga-
ben, Schulden) 

Die Vergleichbarkeit der Einnahmen und Ausgaben sowie der Schulden kann durch den un-
terschiedlichen Umfang der Aufgabenwahrnehmung, die verschiedenen Arten der Aufga-
benerfüllung und die mitunter voneinander abweichende Veranschlagung in den Kommu-
nalhaushalten beeinträchtigt sein. 

Einwohnerbezug Sowohl bei Jahres- als auch Stichtagswerten erfolgt der Einwohnerbezug zum 30. Juni des 
jeweiligen Jahres. 

Landeswerte In den Landeswerten werden keine Daten des Bezirksverbandes Pfalz berücksichtigt. Es han-
delt sich um einen "höheren" Kommunalverband außerhalb der rheinland-pfälzischen Ge-
bietsstruktur. 

Steuern und Umlagen, Schlüsselzu-
weisungen 

Aufgrund von nachträglichen Korrekturen können die Angaben in Abhängigkeit vom Stand 
der Veröffentlichung geringfügig von den Daten vorheriger Veröffentlichungen abweichen. 

Schulden Erfasst werden Schulden beim nicht öffentlichen Bereich (z. B. Banken); Schulden innerhalb 
des öffentlichen Bereichs (z. B. die Verschuldung einer Ortsgemeinde gegenüber ihrer Ver-
bandsgemeinde) bleiben unberücksichtigt. Die Schulden des Kernhaushaltes und der Extra-
haushalte bilden zusammen die „Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes“. Diese sind 
Grundlage für den europäischen Vergleich bzw. für die vereinbarten Schuldenbremsen in 
Deutschland bzw. der EU. Bei der Ermittlung der Schulden der Extrahaushalte werden von 
den Schulden der Eigenbetriebe und -gesellschaften nur diejenigen einbezogen, die den Ext-
rahaushalten zuzuordnen sind. Sollen unabhängig von der EU-Betrachtung hingegen alle 
Schulden der öffentlichen Hand ermittelt werden müssen zu den Schulden der „Kernhaus-
halte“ und der „Extrahaushalte“ zusätzlich auch die Schulden der „Sonstigen Fonds, Einrich-
tungen und Unternehmen“ hinzugerechnet werden.  
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Noch: Allgemeines  

Hinweise zur Regionalisierung 

Personalstand Der regionale Nachweis der Beschäftigten kann grundsätzlich sowohl am Arbeitsort (Vari-
ante 1) als auch bei der Anstellungskörperschaft (Variante 2) erfolgen. Bei Ausweisung am 
Arbeitsort würden alle kommunal Beschäftigten, deren Arbeitsplatz räumlich in dem Gebiet 
einer bestimmten Kommune liegt, dieser Kommune zugerechnet. Dabei ist es unerheblich, 
ob diese Beschäftigten für diese Kommune oder eine andere Kommune tätig sind. Bei Vari-
ante 1 ist demnach der Ort des Arbeitsplatzes entscheidend. Werden die Beschäftigten hin-
gegen hinsichtlich der Anstellungskörperschaft ausgewertet (Variante 2), dann werden nur 
diejenigen Personen gezählt, die für die jeweilige Kommune tätig sind. Der reale Arbeitsort 
ist bei Variante 2 demnach unerheblich. In der vorliegenden Veröffentlichung wird schon 
immer ausschließlich Variante 2 genutzt. Datennutzer mit dem Bedarf zur Auswertungsva-
riante 1 erhalten die entsprechenden Daten auf Nachfrage separat. 

 

Glossar-
ziffer 

Merkmal oder  
Indikator 

 

1 Einzahlungen Einzahlungen (brutto) nach dem doppischen Rechnungswesen der Kernhaushalte der Ge-
meinden/Verbandsgemeinden und Landkreise einschließlich der Gewerbesteuer (netto, 
nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) und ohne die im Jahresverlauf mehrfach mögli-
chen Einzahlungen im Bereich der Liquiditätsreserven/Liquiditätskredite. 

Zur besseren Vergleichbarkeit mit verbandsfreien Gemeinden wurden innerhalb eines Ver-
bandsgemeindebereichs die gezahlten Verbandsgemeindeumlagen einnahme- und ausga-
beseitig eliminiert.  

2 ordentliche und außer-
ordentliche Tätigkeiten 
(Auszahlungen/Einzah-
lungen) 

Der Finanzhaushalt der Kommunen gliedert sich einerseits in die sog. ordentliche und au-
ßerordentliche Verwaltungstätigkeit (§ 2 Abs. 1 GemHVO i. V. m. Muster 8 der VV-
GemHSys). Darin sind die laufenden Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeiten (ordentliche 
Tätigkeiten) sowie die außergewöhnlichen Tätigkeiten (außerordentliche Tätigkeiten) ent-
halten. Neben diesen ordentlichen und außerordentlichen Tätigkeiten umfasst der Finanz-
haushalt der Kommunen zudem die Finanzierungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit 
(vgl. Ziffer 7 und 8).  

3 Allgemeine Deckungs-
mittel 

Alle nicht zweckgebundenen Einzahlungen, die allgemein zur Deckung der Ausgaben zur 
Verfügung stehen wie Steuern und ähnliche Abgaben, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen 
aus dem Ausgleichsstock, sonstige Zuweisungen, allgemeine Umlagen, Schuldendiensthil-
fen sowie sonstige Transferzahlungen. 

4 Allgemeine Zuweisun-
gen (Einzahlungen) 

Kontenarten 605, 611, 612, 613 des Kontenrahmenplanes, d. h. Ausgleichsleistungen und 
Zuweisungen des Landes an die Gebietskörperschaften, die jedoch an keine Aufgaben oder 
Zwecke gebunden sind. Diese Einzahlungen stehen daher unbeschränkt zur allgemeinen De-
ckung von Ausgaben zur Verfügung. 

5 Steuern und Umlagen 
(Einzahlungen) 

Kontengruppe 60 sowie Kontenart 616 des Kontenrahmenplanes. Diese beinhalten die Ein-
zahlungen aufgrund von Steuer- bzw. von Umlageforderungen (bereinigt um Gewerbe-
steuerumlage). In Rheinland-Pfalz zahlen die Gemeinden Umlagen an die Gemeindever-
bände und Landkreise. Die innerhalb der Gruppe „Haushalte der Gemeinden und Gemeinde-
verbände (ohne Kreishaushalt)“ fließenden Umlagen werden zur Vermeidung von Dop-
pelzählungen nicht ausgewiesen. Stattdessen enthält diese Spalte nur die Steuereinnah-
men der Gemeinden und Gemeindeverbände. Einzeln betrachtet stellen die Umlagen auf-
seiten der Verbandsgemeinden und der Landkreise Einzahlungen dar. Im Rahmen der ein-
zelnen Darstellung dieser beiden Gruppen werden daher für den „Verbandsgemeindehaus-
halt (ohne Gemeindehaushalt)“ sowie den „Kreishaushalt“ die Umlagebeträge berücksich-
tigt. 

6 Soziale Sicherung  
(Einzahlungen) 

Kontengruppe 62 des Kontenrahmenplanes, d. h. Einzahlungen von Dritten zur Beteiligung 
an den Ausgaben zur sozialen Sicherung. Hierunter fallen insbesondere Kostenbeteiligungen 
des Bundes, des Landes und der Landkreise. 
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7 Investitionstätigkeit  
(Einzahlungen) 

Kontengruppe 68 des Kontenrahmenplanes, d. h. Zahlungseingänge, die für kommunale In-
vestitionstätigkeiten verwendet werden. Beispielsweise Investitionszuwendungen des Krei-
ses oder des Landes mit denen bestimmte kommunale Investitionen gefördert werden. 

8 Finanzierungstätigkeit 
(Einzahlungen) 

Kontenarten 691 und 692 des Kontenrahmenplanes, d. h. Einzahlungen, mit denen die ver-
bleibende Finanzierungslücke im Haushalt längerfristig geschlossen wird. Hierbei handelt 
es sich um Investitionskredite (=Bereitstellung der Kreditsumme). Liquiditätskredite und 
Veränderungen in den Liquiditätsreserven werden nicht berücksichtigt, da Liquiditätskre-
dite teilweise mehrfach unterjährig refinanziert werden und die Frequenz dieser unterjähri-
gen Refinanzierung die Höhe der Einzahlungen insgesamt stark verzerrt. 

9 Veränderungen der Fi-
nanzierungstätigkeit 
bzw. Investitionstätig-
keit 

Die Zahlungsströme im Rahmen von Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten unterliegen 
teilweise sehr starken jährlichen Schwankungen. Der Vergleich mit einem einzigen fixen 
Basisjahr würde zu großen Verzerrungen führen. Daher wurde als Vergleichsbasis statt-
dessen der Durchschnitt der Zahlungsströme der vorherigen zehn Jahre verwendet. Die 
hiermit berechnete Änderungsrate zeigt demnach nur inwieweit die aktuellen Zahlungs-
ströme vom Durchschnitt der vorherigen zehn Jahre abweichen. Innerhalb der zurückliegen-
den zehn Jahre änderte sich jedoch zudem das Buchführungssystem der Kommunen von der 
Kameralistik in die Doppik. Die Einführung erfolgte regional zu unterschiedlichen Zeitpunk-
ten (Start 2007). Erst seit dem Jahr 2012 haben alle Kommunen in Rheinland-Pfalz auf das 
doppische Rechnungswesen umgestellt. Für die Berechnung des Zehnjahresdurchschnittes 
wurden daher für die Jahre bis 2011 Ergebnisse aus der Kameralistik verwendet. Hierfür 
wurden die kameralen Einzelergebnisse möglichst übereinstimmend mit der inhaltlichen 
doppischen Abgrenzung ausgewertet. Eine vollständige Methodenrückübertragung ist je-
doch nicht möglich. 

10 Auszahlungen Auszahlungen (brutto) nach dem doppischen Rechnungswesen der Kernhaushalte der Ge-
meinden/Verbandsgemeinden und Landkreise ohne Gewerbesteuerumlage und ohne die im 
Jahresverlauf mehrfach möglichen Auszahlungen im Bereich der Liquiditätsreserven/Liqui-
ditätskredite. 

Zur besseren Vergleichbarkeit mit verbandsfreien Gemeinden wurden innerhalb eines Ver-
bandsgemeindebereichs die gezahlten Verbandsgemeindeumlagen einnahme- und ausga-
beseitig eliminiert. 

11 Sach- und Dienstleistun-
gen (Auszahlungen) 

Kontengruppe 72 des Kontenrahmenplanes, d. h. Auszahlungen, die durch den Bezug von 
Sach- und Dienstleistungen entstanden sind, beispielsweise für Verbrauchsmittel, für Ver- 
und Entsorgungsleistungen sowie für die laufenden Unterhaltungen von Gebäuden und 
Straßen. 

12 Soziale Sicherung  
(Auszahlungen) 

Kontengruppe 75 des Kontenrahmenplanes. Hierunter sind alle Zahlungsströme zur sozi-
alen Sicherung vereint. Beispielsweise die Auszahlungen zur Grundsicherung für Arbeit-
suchende (Arbeitslosengeld II) sowie die Kostenbeteiligung/-erstattung für andere örtli-
che/überörtliche Träger der sozialen Sicherung. 

13 Zinsen  
(Auszahlungen) 

Kontenarten 775 - 778 des Kontenrahmenplanes, d h. Auszahlungen für fällige Zinszah-
lungen im Rahmen von aufgenommenen Krediten beim nicht-öffentlichen Bereich (d. h. 
Kredite bei Kreditinstituten und Banken). 

14 Investitionstätigkeit  
(Auszahlungen) 

Kontengruppe 78 des Kontenrahmenplanes. D. h. Auszahlungen für immaterielle und ma-
terielle Vermögensgegenstände. Beispielsweise für den Kauf einer Immobilie durch die Ver-
bandsgemeinde oder zur Bezuschussung von Investitionen in einer Ortsgemeinde. 

15 Finanzierungstätigkeit 
(Auszahlungen) 

Kontenklassen 791 und 792 des Kontenrahmenplanes, d. h. Auszahlung zur Tilgung von auf-
genommenen Investitionskrediten (gilt entsprechend spiegelbildlich f ü r  Einzahlungen). 
Liquiditätskredite/Liquiditätsreserven bleiben unberücksichtigt. 
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16 Finanzmittelüberschuss 
bzw. -fehlbetrag 

Sind die Einzahlungen höher als die Auszahlungen, so entsteht ein Finanzmittelüberschuss. 
Fallen die Einzahlungen jedoch kleiner als die Auszahlungen aus, so entsteht ein Finanzmit-
telfehlbetrag. Bei dieser Betrachtung werden alle Zahlungsströme aus ordentlicher und au-
ßerordentlicher Tätigkeit sowie aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt (vgl. abwei-
chend Ziffern 91, 101). Die Berechnung erfolgt gemäß lfd. Nr. 44 des Musters 6 zu § 3 Abs. 
1 Satz 1 GemHVO VV-der GemHSys bzw. der lfd. Nr. 44, Muster 7 zu § 3 Abs. 1 Satz 2 
GemVHO der VV-GemHSys. 

17 Finanzmittelüberschuss 
bzw. -fehlbetrag aus or-
dentlicher und außeror-
dentlicher Tätigkeit 

Wie Ziffer 16 jedoch ausschließlich bei Betrachtung der Einzahlungen/Auszahlungen aus or-
dentlicher und außerordentlicher Tätigkeit. Zahlungsströme aus Investitionstätigkeiten 
bleiben hier unberücksichtigt. Die Berechnung erfolgt gemäß der lfd. Nr. 26, Muster 6 zu § 
3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO der VV-GemHSys bzw. der lfd. Nr. 26, Muster 7 zu § 3 Abs. 1 Satz 
2 GemVHO der VV-GemHSys. 

18 Deckungsquote durch 
allgemeine Deckungs-
mittel 

Diese Quote gibt an, wieviel Prozent der Auszahlungen der ordentlichen und außerordentli-
chen Tätigkeiten durch Einzahlungen aus allgemeinen Deckungsmittel erbracht werden 
können.  

19 Realsteuern Von den Steuereinnahmen fließen die Realsteuern (netto, nach Abzug der Gewerbesteu-
erumlage, die an den Bund und das Land fällt) ausschließlich den Gemeinden zu. Zu den 
Grundsteuern zählen die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftlich genutzte Grund-
stücke) und die Grundsteuer B (bebaute/bebaubare Grundstücke sowie Gebäude). 

20 Gewerbesteuer (netto) Gewerbesteueristaufkommen (vereinnahmte Gewerbesteuer einschließlich Korrekturen) 
nach Abzug der Gewerbesteuerumlage. Letztere wird an den Bund und das Land gezahlt. 

21 Gemeindeanteile an den 
Gemeinschaftssteuern 

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Zahlung 
ist u. a. von der Höhe der Einkommensteuer der Bevölkerung, des Gewerbesteueristaufkom-
mens, der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Personen und dem Gewerbesteuerhe-
besatz der Kommune abhängig. 

22 Sonstige Steuern Hierzu zählen bei den verbandsfreien und verbandsangehörigen Gemeinden z. B. die Hun-
desteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Vergnügungssteuer. Nicht nachgewiesen wer-
den steuerähnliche Abgaben. 

23 Realsteuerhebesätze Die kommunalen Hebesätze zu den Realsteuern. Bei den verbandsfreien Gemeinden wird 
der jeweilige individuelle Hebesatz nachgewiesen, bei den Verbandsgemeinden und den 
Landkreisen hingegen der gewogene Durchschnittshebesatz der angehörigen Gemeinden. 

24 Realsteueristaufkommen Das Realsteueristaufkommen umfasst das Aufkommen aus der Grundsteuer A und B so-
wie der Gewerbesteuer (brutto), d. h. vor Abzug der Gewerbesteuerumlage, die an den 
Bund und das Land abgeführt werden muss. 

25 Realsteueraufbringungs-
kraft 

Die Realsteueraufbringungskraft gibt an, wie hoch das Istaufkommen an Realsteuern ge-
wesen wäre, wenn alle Gemeinden bei jeder der einzelnen Realsteuerarten den gewoge-
nen landesdurchschnittlichen Hebesatz angewandt hätten. 

26 Steuereinnahmekraft Die Steuereinnahmekraft ergibt sich aus der Realsteueraufbringungskraft, indem die Ge-
werbesteuerumlage abgezogen und die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie 
an der Umsatzsteuer addiert werden. 
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27 Steuereinnahmekraft zu-
züglich Schlüsselzuwei-
sungen 

Die Steuereinnahmekraft gemäß Ziffer 26 wird hier ergänzt um die Summe der Schlüs-
selzuweisungen, ohne Härteausgleiche nach §§ 34 a Abs. 2 und 34 d Landesfinanzausgleich-
gesetz (LFAG). Schlüsselzuweisungen, die an den Kreishaushalt gezahlt werden, werden 
hier nicht verrechnet.  

Die Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzuweisung A, B, C und Investitionsschlüsselzuwei-
sung) bilden das Kernstück des kommunalen Finanzausgleichs; siehe hierzu auch allgemeine 
Hinweise zur zeitlichen Vergleichbarkeit. Die Schlüsselmasse, als Teil der Finanzausgleichs-
masse, wird im Haushaltsplan des Landes festgesetzt. Ein Teil wird vorab zum Ausgleich 
unterschiedlicher Steuerkraft verwendet, der verbleibende Rest teils als Festbetrag je Ein-
wohner/-in und teils nach Finanzkraft und -bedarf verteilt.  

28 Kernhaushalte 

(Schulden) 
Haushalte der kommunalen Gebietskörperschaften. Vereinfacht ausgedrückt handelt es 
sich hier um Haushalte der klassischen Behörden wie beispielsweise Ämter und Gemeinde-
verwaltungen. Merkmal der Kernhaushalte ist, dass diese öffentlich vorliegen und parlamen-
tarisch beschlossen wurden.  

Siehe auch allgemeine methodische Hinweise zu Schulden.  
29 Investitions- und  

Liquiditätskredite 

(Schulden) 

Prinzipiell können sich die kommunalen Gebietskörperschaften mit Investitionskrediten, Li-
quiditätskrediten (früher Kassenkredite) oder durch die Ausgabe von Wertpapieren (insbe-
sondere Anleihen) verschulden. Im Jahr 2013 griff erstmalig eine Kommune auf das Instru-
ment der Wertpapiere zurück  

Siehe auch allgemeine methodische Hinweise zu Schulden. 

30 Extrahaushalte 

(Schulden) 

Zu den Extrahaushalten zählen alle öffentlichen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen, 
die nach den Kriterien des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen 
(ESVG) dem Sektor Staat zuzurechnen sind. Vereinfacht ausgedrückt muss es sich um einen 
Nichtmarkt-Produzenten handeln, der von der öffentlichen Hand mehrheitlich kontrolliert 
und finanziert wird. Der Statistische Verbund veröffentlicht jährlich eine Liste der betroffe-
nen Einheiten (Stichwort: Liste der Extrahaushalte). Wegen Zuordnungsunschärfen werden 
in Ziffer 30 (indirekt auch in Ziffer 31) für die Verwaltungsbezirke nur Extrahaushalte aus-
gewiesen, die 100-prozentig und unmittelbar einer einzigen Gemeinde/Gemeindeverband 
zugeordnet werden können.  

Siehe auch allgemeine methodische Hinweise zu Schulden. 

31 Sonstige Fonds, Einrich-
tungen und Unterneh-
men (Schulden) 

In Abgrenzung zu den Extrahaushalten zählen hierzu die Marktproduzenten, d. h. Einheiten, die 
zwar von der öffentlichen Hand kontrolliert werden, jedoch marktnahe Waren/Leistungen an-
bieten und sich selbst hauptsächlich über Marktpreise finanzieren (z. B. kommunale Energie-
versorgungsunternehmen).  

Siehe auch allgemeine Hinweise zur zeitlichen Vergleichbarkeit.. 

32 Langfristige Verände-
rung bei Kernhaushalten 

(Schulden) 

Siehe allgemeine Hinweise zur zeitlichen Vergleichbarkeit. 

33 Kurzfristige Veränderung 
beim Haushalt des öf-
fentlichen Bereichs  
(Schulden) 

Der kommunale öffentliche Bereich besteht aus dem kommunalen öffentlichen Gesamt-
haushalt (vgl. Ziffer 34) sowie den sonstigen Fonds, Einrichtungen und Unternehmen (vgl. 
Ziffer 31).  

Siehe auch allgemeine Hinweise zur zeitlichen Vergleichbarkeit. 

34 Kurzfristige Veränderung 
beim öffentlichen Ge-
samthaushalt  
(Schulden) 

Der kommunale öffentliche Gesamthaushalt umfasst die Kernhaushalte der Kommunen so-
wie deren Extrahaushalte. Siehe hierzu auch die allgemeinen Hinweise zur zeitlichen Ver-
gleichbarkeit.  

Siehe auch allgemeine Hinweise zur zeitlichen Vergleichbarkeit 
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35 Beschäftigte Beschäftigte, die in einem unmittelbaren Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnis mit den Ge-
meinden, Gemeindeverbänden oder Landkreisen stehen und aus Haushaltsmitteln der je-
weiligen kommunalen Gebietskörperschaft/en finanziert werden (Kernhaushalte ein-
schließlich Sonderrechnung, ohne rechtlich selbstständige Einheiten). Der regionale Nach-
weis der Beschäftigten erfolgt nach der Anstellungskörperschaft (siehe auch Allgemeine 
Hinweise zur Regionalisierung). Der Personalstand umfasst Voll- und Teilzeitbeschäftigte, 
einschließlich Beschäftigte in Altersteilzeit, ohne geringfügig Beschäftigte und Beurlaubte. 

36 Vollzeitäquivalente Vollzeitbeschäftigte und in Vollzeit umgerechnete Teilzeitbeschäftigte, einschließlich Be-
schäftigte in Altersteilzeit, ohne geringfügig Beschäftigte. 

37 Teilzeitbeschäftigte Einschließlich Beschäftigte in Altersteilzeit, ohne geringfügig Beschäftigte. 
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